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PATRIZIA AG 

 

ISIN DE000PAT1AG3 

Wertpapierkennnummer PAT1AG 

 

Augsburg, im September 2021 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

 

wir laden Sie herzlich ein zur 

 

ordentlichen Hauptversammlung der PATRIZIA AG  

am Donnerstag, den 14. Oktober 2021, um 10:00 Uhr (MESZ). 

 

Die Hauptversammlung wird gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 

Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (BGBl I 2020, S. 570), zuletzt geändert 

durch das Änderungsgesetz vom 22. Dezember 2020 (BGBl I 2020, S. 3332) („COVID-19-

Maßnahmengesetz“) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und 

Aktionäre („Aktionäre“) sowie ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft) abgehalten.  

 

Die Veranstaltung wird für unsere Aktionäre und ihre Bevollmächtigten live im Internet übertragen. Die 

Teilnahme der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten wird ausschließlich im Wege elektronischer 

Kommunikation nach Maßgabe der unter „Weitere Angaben und Hinweise“ enthaltenen 

Bestimmungen und Erläuterungen ermöglicht. Ort der Hauptversammlung im Sinne des 

Aktiengesetzes ist die Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg. Eine physische Teilnahme der Aktionäre 

oder ihrer Bevollmächtigten ist ausgeschlossen. 
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TAGESORDNUNG 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung  

 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der PATRIZIA AG zum 31. Dezember 2020, des 

gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des zusammengefassten Berichts über 

die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 

Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB 

 

Die genannten Unterlagen sind von der Einberufung an im Internet unter 

www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/ zugänglich und werden 

den Aktionären während der Veranstaltung erläutert. Der Aufsichtsrat hat bereits den Jahresabschluss 

festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt 

daher zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung.  

 

 

Punkt 2 der Tagesordnung  

 

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der PATRIZIA AG 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 

476.668.394,46 EUR zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,30 EUR je 

dividendenberechtigter Stückaktie, d. h. insgesamt 26.737.902,90 EUR, zu verwenden und den 

verbleibenden Betrag in Höhe von 449.930.491,56 EUR als Gewinnvortrag auf neue Rechnung 

vorzutragen. 

 

Die Dividendensumme und der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag in vorstehendem 

Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung basieren auf dem zum Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe von 89.126.343 EUR, eingeteilt in 

89.126.343 Stückaktien. Die von der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt gehaltenen 3.225.133 eigenen 

Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt. Der aus dem Bilanzgewinn auf die von der 

http://www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/
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Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung gehaltenen eigenen Aktien entfallende Betrag wird 

auf neue Rechnung vorgetragen.  

 

Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über 

die Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In diesem Fall wird von Vorstand und Aufsichtsrat der 

Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung 

unterbreitet, der unverändert eine Ausschüttung einer Dividende von 0,30 EUR je 

dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht.  

 

Die Anpassung würde dabei wie folgt durchgeführt: Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten 

Aktien und damit die Dividendensumme vermindert, erhöht sich der auf neue Rechnung vorzutragende 

Betrag entsprechend. Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die 

Dividendensumme erhöht, vermindert sich der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag 

entsprechend. 

 

Bei Annahme des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat wird die Dividende am 

19. Oktober 2021 ausgezahlt werden.  

 

 

Punkt 3 der Tagesordnung  

 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

 

Den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird Entlastung für diesen 

Zeitraum erteilt.  

 

Es ist beabsichtigt, über die Entlastung der einzelnen Mitglieder des Vorstands gesondert 

abzustimmen (Einzelentlastung). 
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Punkt 4 der Tagesordnung  

 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

 

Den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird Entlastung für diesen 

Zeitraum erteilt. Es ist beabsichtigt über die Entlastung der einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats 

gesondert abzustimmen (Einzelentlastung). 

 

 

Punkt 5 der Tagesordnung 

 

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: 

 

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Abschlussprüfer und 

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 bestellt. 

 

 

Punkt 6 der Tagesordnung 

 

Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021/I und die entsprechende 

Satzungsänderung 

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juni 2016 zu Tagesordnungspunkt 8 wurde der 

Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15. 

Juni 2021 um insgesamt bis zu EUR 37.000.000 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 

37.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).  

 

Das Genehmigte Kapital 2016/I wird zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 14. Oktober 2021 

bereits abgelaufen sein. Damit der Vorstand auch zukünftig die Möglichkeit hat, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft Finanzierungsmöglichkeiten zur Wahrnehmung von 
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Geschäftschancen und zur Stärkung der Eigenkapitalbasis nutzen zu können, soll ein neues 

Genehmigtes Kapital 2021/I in Höhe von 17.470.295 EUR geschaffen werden. Bei Ausnutzung dieses 

neuen Genehmigten Kapitals 2021/I soll den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht eingeräumt 

werden; jedoch soll der Vorstand ermächtigt werden, für bestimmte Zwecke das Bezugsrecht der 

Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

a) Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021/I 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 

bis zum 13. Oktober 2026 (einschließlich) durch Ausgabe von bis zu 17.470.295 neuen, auf den 

Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 

insgesamt 17.470.295 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). 

 

Den Aktionären ist grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren. Der 

Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

nach näherer Maßgabe der folgenden Bestimmungen ganz oder teilweise, einmalig oder mehrmals 

auszuschließen: 

 

aa) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

 

bb) wenn und soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend 

zusammen „Finanzierungsinstrumente“) mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- 

oder Optionspflichten, die von der Gesellschaft oder von einem in- oder ausländischen 

Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der 

Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in 

dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte 

bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde; 

 

cc) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht 
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wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und 

der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im 

Zeitpunkt der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2021/I. Auf diese Höchstgrenze von 10 % 

des Grundkapitals sind diejenigen eigenen Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während 

der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG veräußert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals Aktien 

anzurechnen, die zur Bedienung von Finanzierungsinstrumenten mit Wandlungs- oder 

Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben wurden oder 

auszugeben sind, sofern diese Finanzierungsinstrumente in entsprechender Anwendung des § 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf die Höchstgrenze von 10 % des 

Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit des 

Genehmigten Kapitals 2021/I auf Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG ausgegeben wurden. Die gemäß den vorstehenden Sätzen dieses Absatzes verminderte 

Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung von der 

Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung 

reicht, höchstens aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach den Vorgaben von Satz 1 dieses 

Absatzes cc); 

 

dd) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zweck des (auch mittelbaren) 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen und sonstigen 

mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen 

(einschließlich Forderungen), Immobilien und Immobilienportfolios, oder zur Bedienung von 

Finanzierungsinstrumenten, die gegen Sacheinlage begeben werden; 

 

ee) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft (auch 

teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Dividendenansprüchen der Aktionäre 

ausgegeben werden (Scrip Dividend). 
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Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss bei 

Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen sind insgesamt auf einen Betrag, der 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 

Genehmigten Kapitals 2021/I noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung, beschränkt. 

Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind auch eigene Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit des 

Genehmigten Kapitals 2021/I unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, sowie diejenigen 

Aktien, die zur Bedienung von Finanzierungsinstrumenten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, 

sofern die Finanzierungsinstrumente während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I 

ihrerseits unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Auf die vorgenannte 

Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien anzurechnen, die während 

der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I auf Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Die gemäß den vorstehenden Sätzen 

dieses Absatzes verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung von 

der Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des 

Grundkapitals nach den Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes. 

 

Soweit das Bezugsrecht nach den vorstehenden Bestimmungen nicht ausgeschlossen wird, kann das 

Bezugsrecht den Aktionären, sofern dies vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bestimmt 

wird, auch im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG oder auch teilweise im 

Wege eines unmittelbaren Bezugsrechts und im Übrigen im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts 

gemäß § 186 Abs. 5 AktG gewährt werden. 

 

Die auf Grundlage des Genehmigten Kapitals 2021/I geschaffenen neuen Aktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, 

sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom 

Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Kapitalerhöhung noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn 

teilnehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte 

und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. 

 

b) Satzungsänderung 
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§ 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis 

zum 13. Oktober 2026 (einschließlich) durch Ausgabe von bis zu 17.470.295 neuen, auf den Namen 

lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 

17.470.295 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). 

Den Aktionären ist grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren. Der 

Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre nach 

näherer Maßgabe der folgenden Bestimmungen ganz oder teilweise, einmalig oder mehrmals 

auszuschließen: 

 

aa) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

 

bb) wenn und soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend zusammen 

„Finanzierungsinstrumente“) mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 

Optionspflichten, die von der Gesellschaft oder von einem in- oder ausländischen Unternehmen, 

an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des 

Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu 

gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung 

einer Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde; 

 

cc) bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich 

im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die 

unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen 

Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 

überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung des Genehmigten Kapitals 2021/I. Auf diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals 

sind diejenigen eigenen Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit des 

Genehmigten Kapitals 2021/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 

1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. 

Ferner sind auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals Aktien anzurechnen, die zur 
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Bedienung von Finanzierungsinstrumenten mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. mit 

Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern diese 

Finanzierungsinstrumente in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während 

der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 

wurden. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien 

anzurechnen, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I auf Grundlage anderer 

Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder 

entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Die gemäß den 

vorstehenden Sätzen dieses Absatzes verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer 

nach der Verminderung von der Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wieder 

erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach 

den Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes cc); 

 

dd) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zweck des (auch mittelbaren) 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen und sonstigen 

mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen 

(einschließlich Forderungen), Immobilien und Immobilienportfolios, oder zur Bedienung von 

Finanzierungsinstrumenten, die gegen Sacheinlage begeben werden; 

 

ee) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft (auch teilweise 

und/oder wahlweise) gegen Einlage von Dividendenansprüchen der Aktionäre ausgegeben 

werden (Scrip Dividend). 

 

Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss bei 

Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen sind insgesamt auf einen Betrag, der 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten 

Kapitals 2021/I noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung, beschränkt. Auf die 

vorgenannte 10 %-Grenze sind auch eigene Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit des 

Genehmigten Kapitals 2021/I unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, sowie diejenigen 

Aktien, die zur Bedienung von Finanzierungsinstrumenten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, 

sofern die Finanzierungsinstrumente während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I ihrerseits 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Auf die vorgenannte 

Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien anzurechnen, die während der 
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Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I auf Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Die gemäß den vorstehenden Sätzen dieses 

Absatzes verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung von der 

Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des 

Grundkapitals nach den Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes. 

Soweit das Bezugsrecht nach den vorstehenden Bestimmungen nicht ausgeschlossen wird, kann das 

Bezugsrecht den Aktionären, sofern dies vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bestimmt 

wird, auch im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG oder auch teilweise im 

Wege eines unmittelbaren Bezugsrechts und im Übrigen im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß 

§ 186 Abs. 5 AktG gewährt werden. 

 

Die auf Grundlage des Genehmigten Kapitals 2021/I geschaffenen neuen Aktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, 

sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom 

Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Kapitalerhöhung noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 

der Aktienausgabe, festzulegen.“ 

 

c) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 Abs. 3 der Satzung entsprechend der Ausgabe 

neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2021/I und, falls das Genehmigte Kapital 2021/I bis zum 

13. Oktober 2026 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Fristablauf der 

Ermächtigung anzupassen. 
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Punkt 7 der Tagesordnung 

 

Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021/II mit 

Bezugsrechtsausschluss zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien und die entsprechende 

Satzungsänderung 

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juni 2016 zu Tagesordnungspunkt 9 wurde der 

Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15. 

Juni 2021 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen 

Bareinlagen zum Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer verbundenen 

Unternehmen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/II).  

 

Das Genehmigte Kapital 2016/II wurde nicht ausgenutzt. Es wird zum Zeitpunkt der 

Hauptversammlung am 14. Oktober 2021 bereits abgelaufen sein. Damit der Vorstand auch zukünftig 

die Möglichkeit hat, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Mitarbeiteraktien aus genehmigtem Kapital 

anbieten zu können, soll ein neues Genehmigtes Kapital 2021/II in Höhe von 1.000.000 EUR 

geschaffen werden. Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/II ist das Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossen.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

a) Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021/II 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 

bis zum 13. Oktober 2026 (einschließlich) durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf den Namen 

lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zum Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer der PATRIZIA AG und ihrer verbundenen Unternehmen unter Ausschluss der Mitglieder 

des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie des Vorstands, des Aufsichtsrats und 

sonstiger Organwalter verbundener Unternehmen (Mitarbeiteraktien) einmalig oder mehrmals um bis 

zu insgesamt 1.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/II). Das Bezugsrecht der 

Aktionäre ist ausgeschlossen.  

 

Die im vorstehenden Absatz enthaltene Ermächtigung darf nicht ausgenutzt werden, soweit hierdurch 

Aktien unter Bezugsrechtsausschluss in einem Betrag von mehr als 10 % des Grundkapitals 
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ausgegeben würden, und zwar entweder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 

2021/II oder im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze 

sind auch eigene Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/II 

unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, sowie diejenigen Aktien, die zur Bedienung von 

Finanzierungsinstrumenten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die 

Finanzierungsinstrumente während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/II ihrerseits unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Auf die vorgenannte Höchstgrenze 

von 10 % des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit des 

Genehmigten Kapitals 2021/II auf Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Die gemäß den vorstehenden Sätzen dieses 

Absatzes verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung von der 

Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des 

Grundkapitals nach den Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes. 

 

Die neuen Aktien können dabei auch an ein Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 

Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gegen Bareinlage 

ausgegeben werden, das die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie ausschließlich 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der PATRIZIA AG und ihrer verbundenen Unternehmen 

anzubieten. Ferner können die neuen Aktien gegen Bareinlage von einem Kreditinstitut oder einem 

nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 

tätigen Unternehmen ausgegeben werden, damit die Gesellschaft diese Aktien zurückerwerben kann, 

um sie ausschließlich an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der PATRIZIA AG und ihrer 

verbundenen Unternehmen auszugeben. Die Ausgabe der neuen Aktien kann – soweit gesetzlich 

zulässig – auch an andere Dritte erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die Aktien Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern der PATRIZIA AG oder ihrer verbundenen Unternehmen angeboten oder 

übertragen werden. Die Übertragung von neuen Mitarbeiteraktien kann auch nach dem Ende von 

Sperrfristen oder mit der Abrede von Haltefristen erfolgen. Auch insoweit wird das Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossen.  

 

Soweit gesetzlich zulässig, können solche Mitarbeiteraktien auch in der Weise ausgegeben werden, 

dass die auf sie zu leistende Einlage ganz oder teilweise aus dem Teil des Jahresüberschusses gedeckt 

wird, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen 

könnten.  
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Die auf Grundlage des Genehmigten Kapitals 2021/II geschaffenen neuen Aktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, 

sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom 

Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Kapitalerhöhung noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn 

teilnehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte 

und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen.  

 

b) Satzungsänderung 

 

§ 4 Abs. 3a der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis 

zum 13. Oktober 2026 (einschließlich) durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf den Namen 

lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zum Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer der PATRIZIA AG und ihrer verbundenen Unternehmen unter Ausschluss der Mitglieder 

des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie des Vorstands, des Aufsichtsrats und 

sonstiger Organwalter verbundener Unternehmen (Mitarbeiteraktien) einmalig oder mehrmals um bis zu 

insgesamt 1.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/II). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist 

ausgeschlossen.  

 

Die im vorstehenden Absatz enthaltene Ermächtigung darf nicht ausgenutzt werden, soweit hierdurch 

Aktien unter Bezugsrechtsausschluss in einem Betrag von mehr als 10% des Grundkapitals ausgegeben 

würden, und zwar entweder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2021/II oder 

im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind auch eigene 

Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/II unter Ausschluss des 

Bezugsrechts veräußert werden, sowie diejenigen Aktien, die zur Bedienung von 

Finanzierungsinstrumenten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die 

Finanzierungsinstrumente während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/II ihrerseits unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Auf die vorgenannte Höchstgrenze von 

10 % des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit des 

Genehmigten Kapitals 2021/II auf Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des 



 

14.10.2021 | PATRIZIA AG  Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 15/110 

Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Die gemäß den vorstehenden Sätzen dieses Absatzes 

verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung von der 

Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des 

Grundkapitals nach den Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes. 

 

Die neuen Aktien können dabei auch an ein Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b 

Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gegen Bareinlage 

ausgegeben werden, das die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie ausschließlich 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der PATRIZIA AG und ihrer verbundenen Unternehmen 

anzubieten. Ferner können die neuen Aktien gegen Bareinlage von einem Kreditinstitut oder einem nach 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen 

Unternehmen ausgegeben werden, damit die Gesellschaft diese Aktien zurückerwerben kann, um sie 

ausschließlich an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der PATRIZIA AG und ihrer verbundenen 

Unternehmen auszugeben. Die Ausgabe der neuen Aktien kann – soweit gesetzlich zulässig – auch an 

andere Dritte erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass die Aktien Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

der PATRIZIA AG oder ihrer verbundenen Unternehmen angeboten oder übertragen werden. Die 

Übertragung von neuen Mitarbeiteraktien kann auch nach dem Ende von Sperrfristen oder mit der 

Abrede von Haltefristen erfolgen. Auch insoweit wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.  

 

Soweit gesetzlich zulässig, können solche Mitarbeiteraktien auch in der Weise ausgegeben werden, dass 

die auf sie zu leistende Einlage ganz oder teilweise aus dem Teil des Jahresüberschusses gedeckt wird, 

den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen könnten.  

 

Die auf Grundlage des Genehmigten Kapitals 2021/II geschaffenen neuen Aktien nehmen vom Beginn 

des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der Vorstand, 

sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom 

Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Kapitalerhöhung noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 

der Aktienausgabe, festzulegen.“ 
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c) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 Abs. 3a der Satzung entsprechend der Ausgabe 

neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2021/II und, falls das Genehmigte Kapital 2021/II bis 

zum 13. Oktober 2026 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Fristablauf der 

Ermächtigung anzupassen. 
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Punkt 8 der Tagesordnung 

 

Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), zum Ausschluss des 

Bezugsrechts, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 und die entsprechende 

Satzungsänderung 

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juni 2016 zu Tagesordnungspunkt 10 wurde der 

Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15. Juni 2021 einmalig oder 

mehrmals Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) im Nennbetrag von bis zu 

950.000.000 EUR  mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Gläubigern bzw. Inhabern 

solcher Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem 

anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu 38.000.000 EUR  nach näherer Maßgabe der jeweiligen 

Options- bzw. Wandelanleihebedingungen bzw. Genussrechts- und 

Gewinnschuldverschreibungsbedingungen zu gewähren. Zur Bedienung der Wandlungs- bzw. 

Optionsrechte und/oder Wandlungs- bzw. Optionspflichten wurde ein Bedingtes Kapital 2016 in Höhe 

von 38.000.000 EUR geschaffen. Von der Ermächtigung wurde kein Gebrauch gemacht. Sie wird zum 

Zeitpunkt der Hauptversammlung am 14. Oktober 2021 bereits abgelaufen sein. 

 

Damit die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage ist, bei Bedarf flexibel auf diese 

Finanzierungsmöglichkeiten zurückzugreifen, sollen eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) sowie ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2021) 

geschaffen werden. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 

 

aa) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktienzahl 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. Oktober 2026 

(einschließlich) einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder Namen lautende Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechte mit Wandlungs- oder 

Optionsrecht und/oder Wandlungs- oder Optionspflicht und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. eine Kombination dieser Instrumente) im 

Gesamtnennbetrag von bis zu 500.000.000 EUR mit oder ohne Laufzeitbegrenzung 

(nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) auszugeben und den Gläubigern von 

Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte und/oder Wandlungs- bzw. 

Optionspflichten zum Bezug von insgesamt bis zu 18.470.295 neuen, auf den Namen lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis 

zu 18.470.295 EUR nach näherer Maßgabe der jeweiligen Bedingungen der 

Schuldverschreibungen (nachstehend zusammen „Anleihebedingungen“) zu gewähren bzw. 

aufzuerlegen. Die Anleihebedingungen können auch Pflichtwandlungen zum Ende der Laufzeit 

oder zu anderen Zeiten vorsehen, einschließlich der Verpflichtung zur Ausübung des Wandlungs- 

oder Optionsrechts. Die Schuldverschreibungen können mit einer variablen Verzinsung 

ausgestattet werden, wobei die Verzinsung vollständig oder teilweise von der Höhe des 

Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende der Gesellschaft abhängig sein 

kann. 

 

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den 

entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Lands ausgegeben 

werden. Die Schuldverschreibungen können auch von in- oder ausländischen Unternehmen, an 

denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des 

Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden; in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen 

zu übernehmen und den Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. 

Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 
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in Aktien der Gesellschaft zu erfüllen sowie weitere für eine erfolgreiche Ausgabe erforderliche 

Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen. Bei Emission der 

Schuldverschreibungen können bzw. werden diese im Regelfall in jeweils unter sich 

gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden. 

 

Soweit eine Schuldverschreibung eine Pflicht zur Lieferung von PATRIZIA-Aktien oder 

Wandlungs- oder Optionsrechte beziehungsweise Wandlungs- oder Optionspflichten auf 

PATRIZIA-Aktien erst nach einer Umtauscherklärung der emittierenden Gesellschaft oder der 

PATRIZA AG vorsieht, muss die entsprechende Erklärung bis zum 13. Oktober 2026 abgegeben 

werden. 

 

Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistung oder gegen Sachleistung ausgegeben 

werden. Im Fall der Ausgabe gegen Sachleistungen muss der Wert der Sachleistung in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden 

ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen stehen. § 9 Abs. 1 AktG und 

§ 199 AktG bleiben unberührt. 

 

bb) Bezugsrechtsgewährung, Bezugsrechtsausschluss 

 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen einzuräumen. 

Werden die Schuldverschreibungen von in- oder ausländischen Unternehmen, an denen die 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt 

ist, ausgegeben, hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die 

Aktionäre sicherzustellen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre 

auf die Schuldverschreibungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz oder teilweise, einmalig 

oder mehrmals auszuschließen, 

 

(1) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

 

(2) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder 

Optionsrechten oder Inhabern von mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestatteten 

Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder von in- oder ausländischen 

Unternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der 

Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden oder noch werden, ein 
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Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- 

oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten als 

Aktionär zustünde; 

 

(3) für Schuldverschreibungen, die gegen Barleistung ausgegeben werden, wenn der 

Ausgabepreis den nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Grundsätzen 

ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibung nicht wesentlich im Sinne 

der §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Diese Ermächtigung 

zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit Rechten auf 

Aktien oder Pflichten zum Bezug von Aktien, auf die ein anteiliger Betrag des 

Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals entfällt, und zwar 

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser 

Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind eigene Aktien der Gesellschaft anzurechnen, 

sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft 

veräußert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss 

des Bezugsrechts gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder aufgrund 

von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder Veräußerung von Aktien der Gesellschaft 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entsprechender 

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben bzw. veräußert werden; 

 

(4) soweit Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen ausgegeben werden, sofern der 

Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach vorstehenden lit. 

a), bb), (3) zu ermittelnden Wert der Schuldverschreibungen steht. 

 

Die in den vorstehenden Absätzen enthaltenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss 

sind insgesamt auf einen Betrag, der 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar 

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 

Ausnutzung dieser Ermächtigung, beschränkt. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind auch 

eigene Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts veräußert werden, sowie diejenigen Aktien, die zur Bedienung von 

Finanzierungsinstrumenten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die 

Finanzierungsinstrumente während der Laufzeit dieser Ermächtigung ihrerseits unter 



 

14.10.2021 | PATRIZIA AG  Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 21/110 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Auf die vorgenannte 

Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Die gemäß den vorstehenden 

Sätzen dieses Absatzes verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der 

Verminderung von der Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens 

aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach den Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes. 

 

Soweit das Bezugsrecht nach den vorstehenden Bestimmungen nicht ausgeschlossen wird, 

kann das Bezugsrecht den Aktionären, sofern das vom Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bestimmt wird, auch im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 

Abs. 5 AktG oder auch teilweise im Wege eines unmittelbaren Bezugsrechts und im Übrigen im 

Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 AktG gewährt werden. Die 

Schuldverschreibungen können von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder einem oder 

mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 

Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 

Aktionären mittelbar im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG zum Bezug anzubieten. 

 

cc) Wandlungsrecht, Wandlungspflicht 

 

Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht können die Inhaber bzw. 

Gläubiger ihre Schuldverschreibungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen in Aktien der 

Gesellschaft umtauschen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung 

auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Schuldverschreibung oder einen unter dem 

Nennbetrag liegenden Ausgabepreis der Schuldverschreibung nicht übersteigen, soweit nicht 

die Differenz durch eine in bar zu leistende Zuzahlung ausgeglichen wird. Das 

Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder eines unter dem 

Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer Schuldverschreibung durch den festgesetzten 

Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann auf eine ganze 

Zahl (oder auch auf eine festzulegende Nachkommastelle) auf- oder abgerundet werden; ferner 

kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Die Anleihebedingungen können 

auch ein variables Umtauschverhältnis vorsehen. Sofern sich Umtauschrechte auf Bruchteile 

von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese in Geld ausgeglichen werden oder 
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zusammengelegt werden, so dass sich – ggf. gegen Zuzahlung – Umtauschrechte zum Bezug 

ganzer Aktien ergeben. 

 

Die Anleihebedingungen können eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem 

anderen Zeitpunkt begründen, der auch durch ein künftiges, zum Zeitpunkt der Begebung der 

Schuldverschreibungen noch ungewisses Ereignis bestimmt werden kann. Im Fall einer 

Wandlungspflicht kann die Gesellschaft in den Anleihebedingungen berechtigt werden, eine 

etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag der Schuldverschreibungen und dem Produkt aus 

dem Umtauschverhältnis und einem in den Anleihebedingungen näher zu bestimmenden 

Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt des Pflichtumtauschs ganz oder teilweise in bar 

auszugleichen. Als Börsenpreis ist bei der Berechnung im Sinn des vorstehenden Satzes 

mindestens 80 % des für die Untergrenze des Wandlungspreises gemäß lit. ee) relevanten 

Börsenkurses der Aktie anzusetzen. 

 

dd) Optionsrecht, Optionspflicht 

 

Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Optionsrecht werden jeder 

Schuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber bzw. 

Gläubiger nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen zum Bezug von Aktien der 

Gesellschaft berechtigen. Die Anleihebedingungen können auch eine Optionspflicht zum Ende 

der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt begründen, der auch durch ein künftiges, zum 

Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibungen noch ungewisses Ereignis bestimmt 

werden kann. Es kann vorgesehen werden, dass der Optionspreis variabel ist. 

 

Die Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass der Optionspreis durch Übertragung von 

Schuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung geleistet werden kann. Der 

anteilige Betrag am Grundkapital der zu beziehenden Aktien darf in diesem Fall den Nennbetrag 

der Schuldverschreibung oder einen unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreis der 

Schuldverschreibung nicht übersteigen, soweit nicht die Differenz durch eine in bar zu leistende 

Zuzahlung ausgeglichen wird. Das Bezugsverhältnis ergibt sich aus der Division des 

Nennbetrags oder eines unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer 

Schuldverschreibung durch den festgesetzten Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Es 

kann vorgesehen werden, dass das Bezugsverhältnis variabel ist. Das Bezugsverhältnis kann auf 

eine ganze Zahl (oder auch eine festzulegende Nachkommastelle) auf- oder abgerundet werden; 
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ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Sofern sich Bezugsrechte auf 

Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese in Geld ausgeglichen 

werden oder zusammengelegt werden, sodass sich – ggf. gegen Zuzahlung – Bezugsrechte zum 

Bezug ganzer Aktien ergeben.  

 

Die Laufzeit des Optionsrechts darf die Laufzeit der Schuldverschreibung nicht überschreiten. 

 

ee) Wandlungs-/Optionspreis, Verwässerungsschutz 

 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis für eine Aktie muss – auch im Fall 

eines variablen Wandlungs- bzw. Optionspreises – mindestens 80 % des Durchschnittskurses 

der Aktie der PATRIZIA AG im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 

während des nachfolgend jeweils genannten Zeitraums betragen: 

 

Sofern die Schuldverschreibungen den Aktionären nicht zum Bezug angeboten werden, ist der 

Durchschnittskurs während der letzten drei Börsenhandelstage an der Frankfurter 

Wertpapierbörse vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der 

Schuldverschreibung (Tag der endgültigen Entscheidung über die Abgabe eines Angebots zur 

Zeichnung von Schuldverschreibungen bzw. über die Erklärung der Annahme nach einer 

Aufforderung zur Abgabe von Zeichnungsangeboten) maßgeblich. 

 

Sofern die Schuldverschreibungen den Aktionären zum Bezug angeboten werden, ist der 

Durchschnittskurs während der letzten drei Börsenhandelstage an der Frankfurter 

Wertpapierbörse vor dem Tag der Bekanntmachung der Bezugsfrist gemäß § 186 Abs. 2 Satz 1 

AktG oder, sofern die endgültigen Konditionen für die Ausgabe der Schuldverschreibungen 

gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG erst während der Bezugsfrist bekannt gemacht werden, statt 

dessen während der Börsenhandelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse ab Beginn der 

Bezugsfrist bis zum vorletzten Börsenhandelstag vor der Bekanntmachung der endgültigen 

Konditionen maßgeblich. 

 

Der Durchschnittskurs ist jeweils zu berechnen als arithmetisches Mittel der 

Schlussauktionskurse der Aktien der PATRIZIA AG im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an den betreffenden Börsenhandelstagen. Findet keine Schlussauktion statt, 

tritt an die Stelle des Schlussauktionskurses der Kurs, der in der letzten börsentäglichen 
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Auktion ermittelt wird, und bei Fehlen einer Auktion der letzte börsentäglich ermittelte Kurs 

(jeweils im Xetra-Handel bzw. einem vergleichbaren Nachfolgesystem). 

 

Abweichend hiervon kann in den Fällen einer Wandlungs- bzw. Optionspflicht oder eines 

Andienungsrechts im Sinne von lit. ff) nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen auch ein 

Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie bestimmt werden, der nicht unterhalb von 80 % 

des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie der PATRIZIA AG im Xetra-Handel (oder 

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten zehn Börsenhandelstage an der 

Frankfurter Wertpapierbörse vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit bzw. vor oder nach dem 

Tag der Pflichtwandlung bzw. der Ausübung der Optionspflicht oder des Andienungsrechts liegt, 

auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des sich nach den vorigen Absätzen dieser lit. 

ee) ergebenden Mindestpreises liegt. 

 

Unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG können die Anleihebedingungen 

Verwässerungsschutzklauseln für den Fall vorsehen, dass die Gesellschaft während der 

Wandlungs- oder Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das 

Grundkapital erhöht oder weitere Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht 

und/oder Wandlungs- oder Optionspflicht begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt oder 

garantiert und den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Schuldnern einer 

Wandlungs- oder Optionspflicht kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen 

nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. der Erfüllung einer Wandlungs- oder 

Optionspflicht zustünde. Eine Anpassung des Wandlungs- oder Optionspreises kann auch durch 

eine Barzahlung bei Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. Erfüllung der 

Wandlungs- oder Optionspflicht oder die Ermäßigung einer etwaigen Zuzahlung bewirkt werden. 

Die Anleihebedingungen können auch für andere Maßnahmen der Gesellschaft, die zu einer 

Verwässerung des Werts der Wandlungs- bzw. Optionsrechte führen können, eine 

wertwahrende Anpassung des Wandlungs- bzw. Optionspreises vorsehen. Im Übrigen kann bei 

einer Kontrollerlangung durch Dritte eine marktübliche Anpassung des Options- und 

Wandlungspreises sowie eine Laufzeitverkürzung der Schuldverschreibungen vorgesehen 

werden. 

 

In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu 

beziehenden Aktien den Nennbetrag der jeweiligen Teilschuldverschreibung oder einen unter 
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dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreis der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen, soweit 

nicht die Differenz durch eine in bar zu leistende Zuzahlung ausgeglichen wird. 

 

ff) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten 

 

Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der 

Schuldverschreibungen (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Gläubigern der 

Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien 

der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren 

(Andienungsrecht). 

 

Die Anleihebedingungen können jeweils festlegen, dass im Fall der Wandlung bzw. 

Optionsausübung auch eigene Aktien, Aktien aus genehmigtem Kapital der Gesellschaft oder 

andere Leistungen gewährt werden können. Ferner kann vorgesehen werden, dass die 

Gesellschaft den Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten oder -verpflichteten nicht Aktien der 

Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. In den Anleihebedingungen kann 

außerdem vorgesehen werden, dass die Zahl der bei Ausübung der Options- oder 

Wandlungsrechte oder nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichten zu beziehenden 

Aktien bzw. ein diesbezügliches Umtauschrecht variabel sind und/oder der Options- bzw. 

Wandlungspreis innerhalb einer vom Vorstand festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von 

der Entwicklung des Aktienkurses oder als Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen 

während der Laufzeit verändert werden kann. 

 

gg) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedingungen 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, unter Beachtung der vorstehenden Bestimmungen die weiteren 

Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, 

Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- bzw. Optionspreis und Wandlungs- bzw. 

Optionszeitraum festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die 

Schuldverschreibungen ausgebenden Unternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder 

mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, festzulegen. 

 

Soweit nach dieser Ermächtigung die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich ist, kann der 

Aufsichtsrat die Entscheidung über die Zustimmung an einen seiner Ausschüsse delegieren.  
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Die vorstehend unter Tagesordnungspunkt 8 lit. a erteilte Ermächtigung wird unabhängig von 

der Schaffung des unter Tagesordnungspunkt 8 lit. b vorgesehenen Bedingten Kapitals 2021 

wirksam.  

 

b) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu 18.470.295 EUR durch Ausgabe von bis zu 

18.470.295 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). 

 

Das Bedingte Kapital 2021 dient der Ausgabe von Aktien an die Gläubiger von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht und/oder 

Wandlungs- oder Optionspflicht (bzw. einer Kombination dieser Instrumente), die gemäß der 

Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. Oktober 2021 unter 

Tagesordnungspunkt 8 bis zum 13. Oktober 2026 von der PATRIZIA AG oder in- oder ausländischen 

Unternehmen, an denen die PATRIZIA AG unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen 

und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden.  

 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der Ermächtigung der 

Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. Oktober 2021 unter Tagesordnungspunkt 8 jeweils 

festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit 

durchzuführen, wie die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten aus den genannten 

Schuldverschreibungen ihre Wandlungs- oder Optionsrechte ausüben oder Wandlungs- oder 

Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit die Wandlungs- oder 

Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus 

genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden. 

 

Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

Wandlungs-/Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungs-/Optionspflichten entstehen, am 

Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 Aktiengesetz, auch für ein bereits 

abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen. 
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c) Satzungsänderung 

 

§ 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 18.470.295 EUR durch Ausgabe von bis zu 18.470.295 

neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das Bedingte 

Kapital 2021 dient der Ausgabe von Aktien an die Gläubiger von Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht und/oder 

Wandlungs- oder Optionspflicht (bzw. einer Kombination dieser Instrumente), die gemäß der 

Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. Oktober 2021 unter 

Tagesordnungspunkt 8 bis zum 13. Oktober 2026 von der PATRIZIA AG oder in- oder ausländischen 

Unternehmen, an denen die PATRIZIA AG unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und 

des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach 

Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14. Oktober 2021 unter 

Tagesordnungspunkt 8 jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte 

Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten 

aus den genannten Schuldverschreibungen ihre Wandlungs- oder Optionsrechte ausüben oder 

Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit die 

Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch 

Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden. Die neuen Aktien 

nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs-

/Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungs-/Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. 

Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung 

neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 Aktiengesetz, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, 

festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen.“ 

 

d) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 4 der Satzung entsprechend der Ausgabe 

neuer Aktien aus dem Bedingten Kapital 2021 anzupassen. Das Gleiche gilt, soweit die Ermächtigung 

zur Begebung von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und/oder 

Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- oder Optionspflicht 

gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 14. Oktober 2021 während der Laufzeit der 
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Ermächtigung nicht ausgeübt wird oder die entsprechenden Options- oder Wandlungsrechte bzw. 

Options- oder Wandlungspflichten durch Ablauf von Ausübungsfristen oder in sonstiger Weise 

erlöschen. 

 

 

Punkt 9 der Tagesordnung 

 

Beschlussfassung über die Änderung von § 9 Abs. 1 der Satzung (Erhöhung der Anzahl der 

Aufsichtsratsmitglieder) 

 

Nach § 9 Abs. 1 der Satzung der PATRIZIA AG besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, die von 

der Hauptversammlung gewählt werden. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder soll auf künftig fünf 

Mitglieder erhöht werden. Die Vergrößerung des Aufsichtsrats trägt zu einem noch diverseren 

Meinungsbild und einer Erweiterung der fachlichen Expertise des Gremiums bei. Hierdurch wird die 

Effizienz der Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats weiter gesteigert.  

 

Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

§ 9 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.“ 

 

 

Punkt 10 der Tagesordnung  

 

Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats  

 

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 14. Oktober 2021 endet die Amtszeit aller drei 

amtierenden Aufsichtsratsmitglieder. Daher ist die Neuwahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern 

erforderlich. Der Aufsichtsrat der PATRIZIA AG setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 AktG i.V.m. § 9 

Abs. 1 der Satzung derzeit aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt 

werden. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung.  
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Darüber hinaus sind im Hinblick auf die unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagene Erweiterung des 

Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder zwei weitere Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen. Die Wahl dieser 

neuen Aufsichtsratsmitglieder soll mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Eintragung der unter 

Tagesordnungspunkt 9 zu beschließenden Satzungsänderung in das Handelsregister erfolgen.  

 

Insgesamt sind somit fünf neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Die Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern erfolgt nach § 9 Abs. 3 Satz 2 der Satzung grundsätzlich für die Zeit bis zur 

Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn 

der Amtszeit beschließt. Abweichend hiervon kann die Hauptversammlung für Aufsichtsratsmitglieder 

der Aktionäre gemäß § 9 Abs. 3 Satz 3 der Satzung aber auch eine kürzere Amtszeit bestimmen.  

 

Dies vorausgeschickt schlägt der Aufsichtsrat vor, die nachfolgend unter lit. a) bis einschließlich lit. e) 

genannten Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Die nachfolgend unter lit. a), lit. b) 

und lit. c) genannten Personen werden mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 

14. Oktober 2021 und für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, gewählt. Die nachfolgend unter lit. d) und 

lit. e) genannten Personen werden mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Eintragung der unter 

Tagesordnungspunkt 9 zu beschließenden Satzungsänderung in das Handelsregister und für die Zeit 

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2022 beschließt, gewählt. Die nachfolgenden Wahlvorschläge stehen im Einklang mit 

dem Kompetenzprofil des Aufsichtsrats und den Zielen, die er sich für seine Zusammensetzung 

gegeben hat. 

 

a) Uwe H. Reuter,  

wohnhaft in Hannover, Vorstandsvorsitzender der VHV a.G. / VHV Holding AG 

b) Axel Hefer,  

wohnhaft in Hagen, Vorsitzender des Vorstandes Trivago N.V. 

c) Marie Lalleman,  

wohnhaft in Aurons (Frankreich), Aufsichtsrätin und selbstständige Beraterin von 

Vorstandsmitgliedern 

d) Philippe Vimard 

wohnhaft in Paris (Frankreich), Chief Operating Officer und Chief Technology Officer bei Doctolib  

e) Jonathan Feuer 

wohnhaft in London (Großbritannien), Private Equity Investor und Berater bei Edge Investments  



 

14.10.2021 | PATRIZIA AG  Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 30/110 

Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen. Für den Fall seiner 

Wahl durch die Hauptversammlung beabsichtigt Herr Reuter bei der anstehenden Wahl für den 

Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren. 

 

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sowie gemäß Empfehlungen C.13 und C.14 des 

Deutschen Corporate Governance Kodex 

 

a) Uwe H. Reuter 

 

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: 

 

• VHV Allgemeine Versicherung AG 

• Hannoversche Lebensversicherung AG 

• WAVE Management AG 

• VHV aG 

• VHV Holding AG 

• E+S Rückversicherung AG 

• PATRIZIA AG 

 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

 

• Aufsichtsratsvorsitzender VHV solutions GmbH 

• Aufsichtsratsvorsitzender VAV Versicherungs-AG, Wien/Österreich 

• Mitglied des Aufsichtsrates Hannover Impuls GmbH 

• Mitglied des Beirats NORD/LB, Hannover  

 

Sonstige wesentliche Tätigkeiten: 

 

• Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbands der 

Versicherungsunternehmen in Deutschland 

• Honorarkonsul der Republik Österreich in Hannover für das Bundesland Niedersachsen 
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b) Axel Hefer 

 

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: 

 

• Keine 

 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

 

• Mitglied des Verwaltungsrates, Spark Networks SE 

 

Sonstige wesentliche Tätigkeiten: 

 

• Vorsitzender des Aufsichtsrats, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 

 

c) Marie Lalleman 

 

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: 

 

• Keine 

 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

 

• Non-Executive Director, CRITEO SA 

 

Sonstige wesentliche Tätigkeiten: 

 

• Keine 

 

d) Philippe Vimard 

 

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: 

 

• Keine 
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Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

 

• Non-Executive Director, Schibsted ASA 

• Non-Executive Director, Indy SAS 

 

Sonstige wesentliche Tätigkeiten: 

 

• Keine 

 

e) Jonathan Feuer 

 

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: 

 

• Keine 

 

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

 

• Non-Executive Chairman, Eigen Technologies Limited 

 

Sonstige wesentliche Tätigkeiten: 

 

• Keine 

 

Abgesehen davon, dass Herr Reuter derzeit Mitglied des Aufsichtsrats der PATRIZIA AG ist, bestehen 

nach Einschätzung des Aufsichtsrats zwischen den zur Wahl als Mitglieder des Aufsichtsrats 

vorgeschlagenen Personen und dem Unternehmen, den Organen der PATRIZIA AG sowie den 

wesentlich an der PATRIZIA AG beteiligten Aktionären keine persönlichen oder geschäftlichen 

Beziehungen, deren Offenlegung durch Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex 

empfohlen wird. 

Die Lebensläufe sämtlicher Kandidatinnen und Kandidaten sind als Anlage zu diesem 

Tagesordnungspunkt 10 im Anschluss an die Tagesordnung enthalten sowie auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/ 

zugänglich.  

 



 

14.10.2021 | PATRIZIA AG  Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 33/110 

Punkt 11 der Tagesordnung  

 

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder 

 

Gemäß § 120a Abs. 1 AktG in der Fassung durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten 

Aktionärsrechterichtlinie vom 12. Dezember 2019 (ARUG II) beschließt die Hauptversammlung einer 

börsennotierten Gesellschaft über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder 

bei jeder wesentlichen Änderung des Systems, mindestens jedoch alle vier Jahre. Der Aufsichtsrat hat 

beschlossen, das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder mit Wirkung zum 1. Juli 2021 

weiterzuentwickeln. Der Aufsichtsrat hat daher am 30. Juni 2021 ein neues Vergütungssystem für die 

Vorstandsmitglieder beschlossen, das den Vorgaben des ARUG II entspricht und die Empfehlungen 

des Deutschen Corporate Governance Kodex berücksichtigt. Das neue Vergütungssystem ist als 

Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt 11 im Anschluss an die Tagesordnung dargestellt. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das als Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt 11 im Anschluss an die 

Tagesordnung dargestellte, vom Aufsichtsrat am 30. Juni 2021 beschlossene Vergütungssystem für 

die Vorstandsmitglieder zu billigen. 

 

 

Punkt 12 der Tagesordnung  

 

Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

 

Gemäß § 113 Abs. 3 AktG in der Fassung durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten 

Aktionärsrechterichtlinie vom 12. Dezember 2019 (ARUG II) hat die Hauptversammlung einer 

börsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei ein die Vergütung bestätigender Beschluss 

zulässig ist. 

 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats regelt § 15 der Satzung der PATRIZIA AG. Vorstand 

und Aufsichtsrat der Gesellschaft halten eine Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für 

angezeigt. Durch die Anpassung soll – im Einklang mit dem als Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt 

12 im Anschluss an die Tagesordnung dargestellten Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder 

– gewährleistet werden, dass die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder in einem angemessenen 
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Verhältnis zu den zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen an das Aufsichtsratsamt steht. Dies trägt 

dazu bei, dass die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage sein wird, fachlich hervorragend qualifizierte 

Kandidatinnen und Kandidaten für eine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat zu gewinnen.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder wird – wie in der Anlage zu diesem 

Tagesordnungspunkt 12 im Anschluss an die Tagesordnung dargestellt – beschlossen. In Umsetzung 

des dargestellten Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder wird § 15 der Satzung insgesamt 

wie folgt neu gefasst:  

 

„(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr 2021 zeitanteilig ab dem Zeitpunkt 

ihrer Bestellung und für jedes folgende Geschäftsjahr eine jährliche feste Vergütung von 80.000,00 EUR, 

der Aufsichtsratsvorsitzende erhält eine jährliche feste Vergütung von 100.000,00 EUR und der 

stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende eine jährliche feste Vergütung von 90.000,00 EUR. Jedes 

Mitglied eines Ausschusses erhält eine zusätzliche jährliche Vergütung von 10.000,00 EUR, der 

Vorsitzende eines Ausschusses erhält eine zusätzliche jährliche Vergütung von 20.000,00 EUR.  

 

(2) Die Vergütung wird in vier gleichen Raten jeweils zum Ende eines Quartals an die Aufsichtsratsmitglieder 

bezahlt. Gehört ein Aufsichtsratsmitglied nicht während eines ganzen Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 

an, erhält es die feste Vergütung nur zeitanteilig.  

 

(3) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede persönliche Teilnahme an einer 

Präsenzsitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ein Sitzungsgeld von 1.500,00 EUR. Für 

mehrere Sitzungen, die an einem Tag stattfinden, wird Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

 

(4) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten ferner Ersatz ihrer Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre 

Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer.“ 
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Punkt 13 der Tagesordnung  

 

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags 

zwischen der PATRIZIA AG und deren Tochtergesellschaft PATRIZIA Acquisition Holding delta 

GmbH 

 

Die PATRIZIA AG („Organträgerin“) beabsichtigt, einen Gewinnabführungsvertrag mit der PATRIZIA 

Acquisition Holding delta GmbH („Organgesellschaft“) abzuschließen, an der die PATRIZIA AG zu 

100 % beteiligt ist.  

 

Der gesondert abzuschließende Gewinnabführungsvertrag hat folgenden Wortlaut: 

 

„Gewinnabführungsvertrag 

 

zwischen 

 

PATRIZIA AG 

mit Sitz in Augsburg 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 19478, 

Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg 

 

„Organträger“ 

 

und 

 

PATRIZIA Acquisition Holding delta GmbH 

mit Sitz in Augsburg 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 33445, 

Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg 

 

„Organgesellschaft“ 

 

– Organträger und Organgesellschaft nachstehend auch die „Parteien“ genannt – 

 



 

14.10.2021 | PATRIZIA AG  Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 36/110 

Vorbemerkung 

 

Der Organträger, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Augsburg, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 19478, hält sämtliche Geschäftsanteile am 

Stammkapital der Organgesellschaft mit Sitz in Augsburg, eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Augsburg unter HRB 33445 und ist damit Alleingesellschafter der Organgesellschaft. Im 

Hinblick auf die bestehende finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft in das Unternehmen des 

Organträgers wird zur Herstellung eines Organschaftsverhältnisses i.S.d. §§ 14, 17 KStG der 

nachfolgende Gewinnabführungsvertrag geschlossen. 

 

§ 1  Gewinnabführung 

 

1.1  Die Organgesellschaft verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an den Organträger abzuführen. 

Abzuführen ist in entsprechender Anwendung von § 301 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung der 

ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag 

aus dem Vorjahr sowie um den nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag. Die 

Gewinnabführung darf den in entsprechender Anwendung des § 301 AktG in seiner jeweils gültigen 

Fassung genannten Betrag nicht überschreiten. 

 

1.2 Unbeschadet des vorstehenden § 1 Abs. 1 kann die Organgesellschaft mit Zustimmung des Organträgers 

Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, sofern 

dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet 

ist. Während der Dauer des Vertrags gebildete andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) sind auf 

Verlangen des Organträgers aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder 

als Gewinn abzuführen. 

 

1.3 Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung sonstiger Rücklagen – auch soweit sie während der 

Vertragsdauer gebildet wurden – oder ihre Heranziehung zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages ist 

ausgeschlossen; gleiches gilt für einen zu Beginn der Vertragsdauer etwa vorhandenen Gewinnvortrag. 

 

§ 2 Verlustübernahme 

 

2.1 Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in ihrer jeweils gültigen Fassung 

entsprechend. 
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2.2 Der Organträger ist im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund gemäß nachfolgendem § 4 Abs. 4 

lediglich zum Ausgleich der anteiligen Verluste der Organgesellschaft bis zum Übertragungs- bzw. 

Umwandlungsstichtag verpflichtet. 

 

§ 3 Informationsrecht 

 

3.1 Der Organträger kann von der Geschäftsführung der Organgesellschaft jederzeit Auskünfte über die 

rechtlichen, geschäftlichen und verwaltungsmäßigen Angelegenheiten der Organgesellschaft verlangen. 

Der Organträger kann ferner jederzeit Einsicht in die Bücher und Schriften der Organgesellschaft 

nehmen. 

 

3.2 Unbeschadet der vorstehend vereinbarten Rechte hat die Organgesellschaft dem Organträger laufend 

über die geschäftliche Entwicklung zu berichten, insbesondere über wesentliche Geschäftsvorfälle. 

 

§ 4 Wirksamwerden und Dauer des Vertrags; Kündigung 

 

4.1 Dieser Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung des Organträgers 

sowie der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft. Er wird mit seiner 

Eintragung im Handelsregister der Organgesellschaft wirksam. 

 

4.2 Dieser Vertrag gilt erstmals ab Beginn des Geschäftsjahres bzw. Rumpfgeschäftsjahrs der 

Organgesellschaft, in dem die Eintragung dieses Vertrags in das Handelsregister der Organgesellschaft 

erfolgt. 

 

4.3 Der Vertrag wird für eine feste Laufzeit von fünf Zeitjahren ab Beginn des in vorstehendem § 4 Abs. 2 

bezeichneten Geschäftsjahres abgeschlossen; sofern das Ende dieser festen Laufzeit nicht auf das Ende 

eines Geschäftsjahres der Organgesellschaft fällt, verlängert sich die Laufzeit bis zum Ende des dann 

laufenden Geschäftsjahres. Wird der Vertrag nicht spätestens sechs Monate vor seinem Ablauf von einer 

Vertragspartei gekündigt, so verlängert sich die Laufzeit jeweils um ein weiteres Geschäftsjahr. Die 

Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

 

4.4 Das Recht zur Kündigung dieses Vertrags aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Organträger nicht mehr mittelbar 

oder unmittelbar mehrheitlich an der Organgesellschaft beteiligt ist, sowie im Falle der Verschmelzung, 
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Spaltung oder Liquidation der Organgesellschaft oder des Organträgers. Als wichtiger Grund gelten 

insbesondere auch die in R 14.5 Abs. 6 KStR 2015 oder einer entsprechenden Nachfolgebestimmung 

genannten wichtigen Gründe. 

 

4.5 Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

4.6 § 307 AktG ist entsprechend anzuwenden. Jedoch können die Gesellschafter unter Einschluss etwaiger 

außenstehender Gesellschafter einstimmig die Fortsetzung des Vertrags beschließen; in diesem Fall wird 

die Laufzeit gemäß § 4 Abs. 3 nicht unterbrochen. 

 

§ 5 Schlussbestimmungen 

 

5.1 Bei der Auslegung des Vertrags sind die jeweiligen steuerlichen Vorschriften der Organschaft in dem 

Sinne zu berücksichtigen, dass eine wirksame steuerliche Organschaft gewünscht ist. 

 

5.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform, sofern nicht notarielle 

Beurkundung gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses 

Schriftformerfordernisses. 

 

5.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags vollständig oder teilweise nichtig, unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht. 

Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll eine Bestimmung in Kraft 

treten, die dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt 

hätten, hätten sie dies im Lichte der Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit bedacht. Dies 

gilt auch im Fall der Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer in diesem Vertrag 

enthaltenen Leistungs- oder Zeitbestimmung. In diesem Fall gilt die gesetzliche zulässige Leistungs- oder 

Zeitbestimmung als vereinbart, die der Vereinbarung am nächsten kommt. Die Sätze 1 und 2 gelten 

entsprechend für Lücken in diesem Vertrag." 

 

Der Gewinnabführungsvertrag wird unmittelbar nach der Zustimmung durch die Hauptversammlung 

der PATRIZIA AG abgeschlossen und der Gesellschafterversammlung der PATRIZIA Acquisition Holding 

delta GmbH zur Beschlussfassung über die Erteilung der Zustimmung vorgelegt. Da die PATRIZIA AG 

alleinige Gesellschafterin der PATRIZIA Acquisition Holding delta GmbH ist und daher keine 

außenstehenden Gesellschafter vorhanden sind, muss der Gewinnabführungsvertrag weder eine 
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Ausgleichszahlung (§ 304 AktG) noch eine Abfindung (§ 305 AktG) für außenstehende Gesellschafter 

vorsehen. Aus demselben Grund ist keine Prüfung des Gewinnabführungsvertrags durch einen 

Vertragsprüfer gemäß § 293b AktG erforderlich. 

 

Der Entwurf des Gewinnabführungsvertrags, die Jahresabschlüsse und Lageberichte der PATRIZIA AG 

für die letzten drei Geschäftsjahre, die Jahresabschlüsse und Lageberichte der PATRIZIA Acquisition 

Holding delta GmbH für die letzten zwei Geschäftsjahre sowie der gemeinsame Bericht des Vorstands 

der PATRIZIA AG und der Geschäftsführung der PATRIZIA Acquisition Holding delta GmbH nach § 293a 

AktG sind von der Einberufung an im Internet unter www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-

aktionaere/hauptversammlung/ zugänglich.  

 

Die PATRIZIA Acquisition Holding delta GmbH wurde mit notarieller Urkunde vom 11. Februar 2019 

gegründet und am 11. März 2019 in das Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg eingetragen. Aus 

diesem Grund können Jahresbeschlüsse und Lageberichte der PATRIZIA Acquisition Holding delta 

GmbH nur ab dem Geschäftsjahr 2019 vorgelegt werden. 

 

Der Gewinnabführungsvertrag wird nur mit Zustimmung der Hauptversammlung der PATRIZIA AG 

sowie der Gesellschafterversammlung der PATRIZIA Acquisition Holding delta GmbH und erst 

wirksam, wenn sein Bestehen in das Handelsregister der PATRIZIA Acquisition Holding delta GmbH 

eingetragen worden ist. 

  

Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor zu beschließen: 

 

Dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrags zwischen der PATRIZIA AG als Organträger und der 

PATRIZIA Acquisition Holding delta GmbH – einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der 

PATRIZIA AG – als Organgesellschaft wird zugestimmt. 
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Punkt 14 der Tagesordnung 

 

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags 

zwischen der PATRIZIA AG und deren Tochtergesellschaft PATRIZIA Acquisition Holding epsilon 

GmbH 

 

Die PATRIZIA AG („Organträgerin“) beabsichtigt, einen Gewinnabführungsvertrag mit der PATRIZIA 

Acquisition Holding epsilon GmbH („Organgesellschaft“) abzuschließen, an der die PATRIZIA AG zu 

100 % beteiligt ist.  

 

Der gesondert abzuschließende Gewinnabführungsvertrag hat folgenden Wortlaut: 

 

„Gewinnabführungsvertrag 

 

zwischen 

 

PATRIZIA AG 

mit Sitz in Augsburg 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 19478, 

Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg 

 

„Organträger“ 

 

und 

 

PATRIZIA Acquisition Holding epsilon GmbH 

mit Sitz in München 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 247832, 

Fuggerstraße 26, c/o PATRIZIA AG, 86150 Augsburg 

 

„Organgesellschaft“ 

 

– Organträger und Organgesellschaft nachstehend auch die „Parteien“ genannt – 
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Vorbemerkung 

Der Organträger, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Augsburg, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 19478, hält sämtliche Geschäftsanteile am 

Stammkapital der Organgesellschaft mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts München unter HRB 247832 und ist damit Alleingesellschafter der Organgesellschaft. Im 

Hinblick auf die bestehende finanzielle Eingliederung der Organgesellschaft in das Unternehmen des 

Organträgers wird zur Herstellung eines Organschaftsverhältnisses i.S.d. §§ 14, 17 KStG der 

nachfolgende Gewinnabführungsvertrag geschlossen. 

 

§ 1  Gewinnabführung 

 

1.1  Die Organgesellschaft verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an den Organträger abzuführen. 

Abzuführen ist in entsprechender Anwendung von § 301 AktG in seiner jeweils geltenden Fassung der 

ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag 

aus dem Vorjahr sowie um den nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperrten Betrag. Die 

Gewinnabführung darf den in entsprechender Anwendung des § 301 AktG in seiner jeweils gültigen 

Fassung genannten Betrag nicht überschreiten. 

 

1.2 Unbeschadet des vorstehenden § 1 Abs. 1 kann die Organgesellschaft mit Zustimmung des Organträgers 

Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, sofern 

dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet 

ist. Während der Dauer des Vertrags gebildete andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) sind auf 

Verlangen des Organträgers aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder 

als Gewinn abzuführen. 

 

1.3 Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung sonstiger Rücklagen – auch soweit sie während der 

Vertragsdauer gebildet wurden – oder ihre Heranziehung zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages ist 

ausgeschlossen; gleiches gilt für einen zu Beginn der Vertragsdauer etwa vorhandenen Gewinnvortrag. 

 

§ 2 Verlustübernahme 

 

2.1 Für die Verlustübernahme gelten die Vorschriften des § 302 AktG in ihrer jeweils gültigen Fassung 

entsprechend. 
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2.2 Der Organträger ist im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund gemäß nachfolgendem § 4 Abs. 4 

lediglich zum Ausgleich der anteiligen Verluste der Organgesellschaft bis zum Übertragungs- bzw. 

Umwandlungsstichtag verpflichtet. 

 

§ 3 Informationsrecht 

 

3.1 Der Organträger kann von der Geschäftsführung der Organgesellschaft jederzeit Auskünfte über die 

rechtlichen, geschäftlichen und verwaltungsmäßigen Angelegenheiten der Organgesellschaft verlangen. 

Der Organträger kann ferner jederzeit Einsicht in die Bücher und Schriften der Organgesellschaft 

nehmen. 

 

3.2 Unbeschadet der vorstehend vereinbarten Rechte hat die Organgesellschaft dem Organträger laufend 

über die geschäftliche Entwicklung zu berichten, insbesondere über wesentliche Geschäftsvorfälle. 

 

§ 4 Wirksamwerden und Dauer des Vertrags; Kündigung 

 

4.1 Dieser Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung des Organträgers 

sowie der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft. Er wird mit seiner 

Eintragung im Handelsregister der Organgesellschaft wirksam. 

 

4.2 Dieser Vertrag gilt erstmals ab Beginn des Geschäftsjahres bzw. Rumpfgeschäftsjahrs der 

Organgesellschaft, in dem die Eintragung dieses Vertrags in das Handelsregister der Organgesellschaft 

erfolgt. 

 

4.3 Der Vertrag wird für eine feste Laufzeit von fünf Zeitjahren ab Beginn des in vorstehendem § 4 Abs. 2 

bezeichneten Geschäftsjahres abgeschlossen; sofern das Ende dieser festen Laufzeit nicht auf das Ende 

eines Geschäftsjahres der Organgesellschaft fällt, verlängert sich die Laufzeit bis zum Ende des dann 

laufenden Geschäftsjahres. Wird der Vertrag nicht spätestens sechs Monate vor seinem Ablauf von einer 

Vertragspartei gekündigt, so verlängert sich die Laufzeit jeweils um ein weiteres Geschäftsjahr. Die 

Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

 

4.4 Das Recht zur Kündigung dieses Vertrags aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Organträger nicht mehr mittelbar 

oder unmittelbar mehrheitlich an der Organgesellschaft beteiligt ist, sowie im Falle der Verschmelzung, 
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Spaltung oder Liquidation der Organgesellschaft oder des Organträgers. Als wichtiger Grund gelten 

insbesondere auch die in R 14.5 Abs. 6 KStR 2015 oder einer entsprechenden Nachfolgebestimmung 

genannten wichtigen Gründe. 

 

4.5 Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

4.6 § 307 AktG ist entsprechend anzuwenden. Jedoch können die Gesellschafter unter Einschluss etwaiger 

außenstehender Gesellschafter einstimmig die Fortsetzung des Vertrags beschließen; in diesem Fall wird 

die Laufzeit gemäß § 4 Abs. 3 nicht unterbrochen. 

 

§ 5 Schlussbestimmungen 

 

5.1 Bei der Auslegung des Vertrags sind die jeweiligen steuerlichen Vorschriften der Organschaft in dem 

Sinne zu berücksichtigen, dass eine wirksame steuerliche Organschaft gewünscht ist. 

 

5.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform, sofern nicht notarielle 

Beurkundung gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses 

Schriftformerfordernisses. 

 

5.3 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags vollständig oder teilweise nichtig, unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht. 

Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll eine Bestimmung in Kraft 

treten, die dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags gewollt 

hätten, hätten sie dies im Lichte der Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit bedacht. Dies 

gilt auch im Fall der Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer in diesem Vertrag 

enthaltenen Leistungs- oder Zeitbestimmung. In diesem Fall gilt die gesetzliche zulässige Leistungs- oder 

Zeitbestimmung als vereinbart, die der Vereinbarung am nächsten kommt. Die Sätze 1 und 2 gelten 

entsprechend für Lücken in diesem Vertrag.“ 

 

Der Gewinnabführungsvertrag wird unmittelbar nach der Zustimmung durch die Hauptversammlung 

der PATRIZIA AG abgeschlossen und der Gesellschafterversammlung der PATRIZIA Acquisition Holding 

epsilon GmbH zur Beschlussfassung über die Erteilung der Zustimmung vorgelegt. Da die PATRIZIA AG 

alleinige Gesellschafterin der PATRIZIA Acquisition Holding epsilon GmbH ist und daher keine 

außenstehenden Gesellschafter vorhanden sind, muss der Gewinnabführungsvertrag weder eine 
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Ausgleichszahlung (§ 304 AktG) noch eine Abfindung (§ 305 AktG) für außenstehende Gesellschafter 

vorsehen. Aus demselben Grund ist keine Prüfung des Gewinnabführungsvertrags durch einen 

Vertragsprüfer gemäß § 293b AktG erforderlich. 

 

Der Entwurf des Gewinnabführungsvertrages, die Jahresabschlüsse und Lageberichte der PATRIZIA AG 

für die letzten drei Geschäftsjahre, die Jahresabschlüsse und Lageberichte der PATRIZIA Acquisition 

Holding epsilon GmbH für die letzten zwei Geschäftsjahre sowie der gemeinsame Bericht des 

Vorstands der PATRIZIA AG und der Geschäftsführung der PATRIZIA Acquisition Holding epsilon GmbH 

nach § 293a AktG sind von der Einberufung an im Internet unter 

www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/ zugänglich.  

 

Die PATRIZIA Acquisition Holding epsilon GmbH wurde mit notarieller Urkunde vom 14. März 2019 

gegründet und am 29. März 2019 in das Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen. Aus 

diesem Grund können Jahresabschlüsse oder Lageberichte der PATRIZIA Acquisition Holding epsilon 

GmbH nur ab dem Geschäftsjahr 2019 vorgelegt werden. 

 

Der Gewinnabführungsvertrag wird nur mit Zustimmung der Hauptversammlung der PATRIZIA AG 

sowie der Gesellschafterversammlung der PATRIZIA Acquisition Holding epsilon GmbH und erst 

wirksam, wenn sein Bestehen in das Handelsregister der PATRIZIA Acquisition Holding epsilon GmbH 

eingetragen worden ist. 

 

Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor zu beschließen: 

 

Dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrags zwischen der PATRIZIA AG als Organträger und der 

PATRIZIA Acquisition Holding epsilon GmbH – einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der 

PATRIZIA AG – als Organgesellschaft wird zugestimmt. 
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Punkt 15 der Tagesordnung 

 

Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens) 

 

Der Gegenstand des Unternehmens soll erweitert werden und auch die Erbringung von 

Dienstleistungen gegenüber Konzernunternehmen oder Dritten, einschließlich erlaubnispflichtiger 

Dienstleistungen nach § 34c GewO umfassen.  

Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor zu beschließen, § 2 der Satzung 

insgesamt wie folgt neu zu fassen: 

 

„§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Gründung von 

Personen- und Kapitalgesellschaften, der Erwerb und das Halten von Firmenbeteiligungen jeder 

Rechtsform, auch an Gesellschaften, die auf dem Immobiliensektor tätig sind, sowie die Verwaltung 

dieser Gesellschaften und Beteiligungen. 

 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des 

Gesellschaftszwecks erforderlich oder förderlich sind. Dies umfasst auch die Erbringung von 

Dienstleistungen gegenüber Konzernunternehmen oder Dritten, einschließlich erlaubnispflichtiger 

Dienstleistungen nach § 34c GewO. 

 

(3) Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt. Sie kann 

andere Unternehmen aller Art gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen beteiligen. Die 

Gesellschaft kann Unternehmen leiten und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die 

Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar 

verwirklichen.“ 
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Punkt 16 der Tagesordnung 

 

Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an das ARUG II 

 

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) wurden mit Wirkung 

ab dem 3. September 2020 einige gesetzliche Regelungen über die Formalitäten im Zusammenhang 

mit der Hauptversammlung angepasst. Diese Anpassungen sollen im Wortlaut der Satzung der 

PATRIZIA AG entsprechend nachgezogen werden. Dabei handelt es sich lediglich um eine 

redaktionelle Klarstellung: 

 

Die Regelung in § 18 Abs. 2 der Satzung, der zufolge die Anmeldung zur Hauptversammlung der 

Textform bedarf, soll insoweit klarstellend ergänzt werden, dass auch eine gemäß den neuen 

Vorgaben des Aktiengesetzes im Rahmen elektronischer Kommunikation über die Intermediärskette 

übermittelte Anmeldung ausreicht. 

 

Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor zu beschließen, § 18 Abs. 2 der 

Satzung wie folgt neu zu fassen: 

 

„(2) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich entweder in Textform (§ 126b BGB) 

oder durch Übermittlung durch Intermediäre unter den Voraussetzungen des § 67c AktG i.V.m. Art. 6 

DVO (EU) 2018/1212 angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft, unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen.“ 
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6  

 

1. Gründe für die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2021/I 

 

Die Hauptversammlung vom 16. Juni 2016 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15. Juni 2021 um insgesamt bis zu 

EUR 37.000.000 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 37.000.000 neuen, auf den 

Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2016/I). 

 

Das Genehmigte Kapital 2016/I wurde nicht ausgenutzt. Da es zum Zeitpunkt der Hauptversammlung 

am 14. Oktober 2021 bereits abgelaufen sein wird, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein neues 

Genehmigtes Kapital 2021/I zu schaffen. Die Gesellschaft soll die Möglichkeit haben, im 

Unternehmensinteresse Finanzierungsmöglichkeiten zur Wahrnehmung von Geschäftschancen und zur 

Stärkung der Eigenkapitalbasis nutzen zu können. Vorstand und Aufsichtsrat halten es für sinnvoll, der 

Gesellschaft zu ermöglichen, auch kurzfristig das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts zu 

erhöhen. Daher soll ein genehmigtes Kapital mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 

beschlossen werden.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 6 vor, den 

Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch 

Ausgabe von bis zu 17.470.295 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien um bis zu 

EUR 17.470.295 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Vorstand soll ermächtigt sein, auf 

Grundlage des Genehmigten Kapitals 2021/I bis zum 13. Oktober 2026 (einschließlich) Aktien 

auszugeben. Das Genehmigte Kapital 2021/I soll sowohl für Bar- als auch für Sachkapitalerhöhungen 

zur Verfügung stehen. 

 

Mit dem vorgeschlagenen Genehmigten Kapital 2021/I wird der Vorstand der PATRIZIA AG in die Lage 

versetzt, die Eigenkapitalausstattung der PATRIZIA AG innerhalb der genannten Grenzen jederzeit den 

geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und im Interesse der Gesellschaft schnell und flexibel zu 

handeln. Dazu soll die Gesellschaft zukünftig – unabhängig von konkreten Ausnutzungsplänen – stets 

über die notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung verfügen. Da Entscheidungen über die 

Deckung eines Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, dass die 

Gesellschaft hierbei nicht von den Terminen der ordentlichen Hauptversammlungen abhängig ist und 
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auch keine außerordentlichen Hauptversammlungen einberufen muss. Mit dem Instrument des 

genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber dem Erfordernis einer kurzfristigen Kapitalbeschaffung 

Rechnung getragen. Gängige Gründe für die Inanspruchnahme eines genehmigten Kapitals sind die 

Stärkung der Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von Beteiligungserwerben. 

 

2. Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 

 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/I haben die Aktionäre grundsätzlich ein 

Bezugsrecht. Gemäß § 186 Abs. 5 AktG können die neuen Aktien auch von einem Kreditinstitut oder 

mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 

anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass der 

Vorstand – im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen – in den nachfolgend erläuterten Fällen 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise ausschließen 

kann. 

 

Die Summe der Aktien, die aufgrund des Genehmigten Kapitals 2021/I unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, darf unter Berücksichtigung sonstiger Aktien der 

Gesellschaft, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I unter Ausschluss des 

Bezugsrechts veräußert bzw. ausgegeben werden bzw. aufgrund von nach dem 14. Oktober 2021 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben sind, einen 

anteiligen Betrag von 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung. Durch diese Begrenzung des 

Gesamtumfangs einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien auf 10 % des Grundkapitals werden die 

Aktionäre besonders gegen eine Verwässerung ihrer Beteiligung geschützt. 

 

2.1  Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 

 

Der Vorstand soll ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

für Spitzenbeträge auszuschließen. Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts soll ein praktikables 

Bezugsverhältnis ermöglichen und damit die technische Abwicklung einer Kapitalerhöhung erleichtern. 

Der Wert der Spitzenbeträge ist in der Regel gering, der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne 

Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dagegen regelmäßig wesentlich höher. Die als 

sogenannte „freie Spitzen“ vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden 
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bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts in diesen Fällen dient 

daher der Praktikabilität und erleichterten Durchführung einer Emission. 

 

2.2  Bezugsrechtsausschluss bei Bedienung von Options- und Wandelschuldverschreibungen, 

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

 

Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, bei Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital das 

Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats soweit auszuschließen, als dies 

erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend zusammen „Finanzierungsinstrumente“) mit 

Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten, die von der Gesellschaft 

oder von einem in- oder ausländischen Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder 

mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden oder 

werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- 

oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde. 

 

Das hat folgenden Hintergrund: Der wirtschaftliche Wert der genannten mit Wandlungs- oder 

Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestatteten Finanzierungsinstrumente 

hängt außer vom Wandlungs- bzw. Optionspreis insbesondere auch vom Wert der Aktien der 

Gesellschaft ab, auf die sich die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder 

Optionspflichten beziehen. Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Platzierung der betreffenden 

Finanzierungsinstrumente bzw. der Vermeidung eines entsprechenden Preisabschlags bei der 

Platzierung ist es daher üblich, in die Anleihebedingungen sogenannte 

Verwässerungsschutzbestimmungen aufzunehmen, die die Berechtigten vor einem Wertverlust ihrer 

Wandlungs- oder Optionsrechte aufgrund einer Wertverwässerung der zu beziehenden Aktien 

schützen; die Aufnahme solcher Verwässerungsschutzbestimmungen in die Anleihebedingungen ist 

demgemäß auch in der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) vorgesehen. Eine 

anschließende Aktienemission unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre würde ohne 

Verwässerungsschutz typischerweise zu einer solchen Wertverwässerung führen. Die erwähnten 

Verwässerungsschutzbestimmungen in den Anleihebedingungen sehen für diesen Fall regelmäßig eine 

Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises vor mit der Folge, dass sich bei einer späteren 
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Wandlung oder Optionsausübung bzw. der späteren Erfüllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht die 

der Gesellschaft zufließenden Mittel verringern bzw. die Zahl der von der Gesellschaft auszugebenden 

Aktien erhöht. 

 

Als Alternative, durch die sich die Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises vermeiden lässt, 

gestatten es die Verwässerungsschutzbestimmungen üblicherweise, dass den Berechtigten aus 

Finanzierungsinstrumenten mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 

Optionspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach 

Ausübung ihrer eigenen Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungs- oder 

Optionspflichten zustünde. Sie werden damit so gestellt, als wären sie durch Ausübung der 

Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. durch Erfüllung etwaiger Wandlungs- oder Optionspflichten 

bereits vor dem Bezugsangebot Aktionär geworden und in diesem Umfang auch bereits 

bezugsberechtigt; sie werden für die Wertverwässerung somit – wie alle bereits beteiligten Aktionäre – 

durch den Wert des Bezugsrechts entschädigt. Für die Gesellschaft hat diese zweite Alternative der 

Gewährung von Verwässerungsschutz den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis nicht 

ermäßigt werden muss; sie dient daher der Gewährleistung eines größtmöglichen Mittelzuflusses bei 

einer späteren Wandlung oder Optionsausübung bzw. der späteren Erfüllung einer etwaigen 

Wandlungs- oder Optionspflicht bzw. reduziert die Zahl der in diesem Fall auszugebenden Aktien. Dies 

kommt auch den beteiligten Aktionären zugute, so dass darin zugleich ein Ausgleich für die 

Einschränkung ihres Bezugsrechts liegt. Ihr Bezugsrecht bleibt als solches bestehen und reduziert sich 

lediglich anteilsmäßig in dem Umfang, in dem neben den beteiligten Aktionären auch den Inhabern der 

mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestatteten 

Finanzierungsinstrumente ein Bezugsrecht eingeräumt wird. Die vorliegende Ermächtigung gibt der 

Gesellschaft die Möglichkeit, im Fall einer Bezugsrechtsemission in Abwägung der Interessen der 

Aktionäre und der Gesellschaft zwischen beiden dargestellten Alternativen der Gewährung von 

Verwässerungsschutz wählen zu können. 

 

2.3  Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen 

 

Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen 

gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausschließen können, wenn der 

Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung 

und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet.  
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Die Nutzung dieser gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses kann 

zweckmäßig sein, um günstige Marktverhältnisse schnell und flexibel zu nutzen und einen 

bestehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. Die bei Einräumung eines 

Bezugsrechts für die Aktionäre erforderliche zweiwöchige Bezugsfrist (§ 186 Abs. 1 Satz 2 AktG) lässt 

eine vergleichbar kurzfristige Reaktion auf aktuelle Marktverhältnisse nicht zu. Ferner können wegen 

der Volatilität der Aktienmärkte marktnahe Konditionen in der Regel nur erzielt werden, wenn die 

Gesellschaft hieran nicht über einen längeren Zeitraum gebunden ist. Bei Einräumung eines 

Bezugsrechts verlangt § 186 Abs. 2 AktG, dass der endgültige Bezugspreis spätestens drei Tage vor 

Ablauf der Bezugsfrist bekannt gegeben wird. Es besteht daher bei Einräumung eines Bezugsrechts 

ein höheres Marktrisiko – insbesondere das über mehrere Tage bestehende Kursänderungsrisiko – als 

bei einer bezugsrechtsfreien Zuteilung. Für eine erfolgreiche Platzierung sind bei Einräumung eines 

Bezugsrechts daher regelmäßig entsprechende Sicherheitsabschläge auf den aktuellen Börsenkurs 

erforderlich; dies führt in der Regel zu ungünstigeren Konditionen für die Gesellschaft als bei einer 

unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführten Kapitalerhöhung. Durch den Ausschluss des 

Bezugsrechts wird eine Platzierung nahe am Börsenpreis ermöglicht. Auch ist bei Gewährung eines 

Bezugsrechts wegen der Ungewissheit hinsichtlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die 

Bezugsberechtigten eine vollständige Platzierung nicht ohne Weiteres gewährleistet und eine 

anschließende Platzierung bei Dritten in der Regel mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Eine 

marktgerechte Preisfestsetzung bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist im Fall der 

Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens gewährleistet. Eine nennenswerte Verwässerung des 

Werts der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe nahe des Börsenpreises tritt damit 

nicht ein. 

 

Der Anteil am Grundkapital, der auf die unter einem solchen Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen 

Aktien entfällt, darf insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung überschreiten. In diesem Rahmen hält es der 

Gesetzgeber den Aktionären für zumutbar, ihre Beteiligungsquote durch Käufe am Markt 

aufrechtzuerhalten. Auf diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen eigenen 

Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG in 

Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss eines Bezugsrechts veräußert werden. 

Ferner sind auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals Aktien anzurechnen, die zur Bedienung 

von Finanzierungsinstrumenten mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder 

Optionspflichten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern diese Finanzierungsinstrumente in 
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entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit des Genehmigten 

Kapitals 2021/I unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf diese Höchstgrenze von 

10 % des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit des 

Genehmigten Kapitals 2021/I auf Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben wurden. Diese Anrechnungen dienen dem Schutz der Aktionäre, um die Verwässerung 

ihrer Beteiligung möglichst gering zu halten. 

 

Das Anrechnungsmodell ermöglicht es, dass auch bei einer Verknüpfung von Kapitalmaßnahmen und 

der Ausgabe von Schuldverschreibungen und/oder der Veräußerung eigener Aktien die 

Beteiligungsquote der Aktionäre um nicht mehr als 10 % verwässert wird. Im Übrigen haben die 

Aktionäre auf Grund des börsenkursnahen Ausgabepreises der neuen Aktien und aufgrund der 

größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, 

ihre Beteiligungsquote durch Erwerb der erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen 

über die Börse aufrecht zu erhalten. Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der 

gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- und Beteiligungsinteressen bei 

einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/I unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen 

gewahrt bleiben, während der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume 

eröffnet werden. 

 

2.4  Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen 

 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen, insbesondere zum Zweck des 

(auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen 

oder sonstigen Vermögensgegenständen (einschließlich Forderungen), Immobilien und 

Immobilienportfolios oder zur Bedienung von Finanzierungsinstrumenten, die gegen Sacheinlage 

begeben werden. 

 

Dadurch soll die PATRIZIA AG die Möglichkeit erhalten, Aktien der Gesellschaft als 

Akquisitionswährung in geeigneten Einzelfällen zur Erfüllung von Ansprüchen aus Vorbereitung, 

Durchführung, Vollzug oder Abwicklung von rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen 

Erwerbsvorgängen, insbesondere größerer Immobilien und Immobilienportfolios, sowie von 

Unternehmenszusammenschlüssen ohne Beanspruchung der Börse schnell und flexibel anbieten zu 



 

14.10.2021 | PATRIZIA AG  Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 53/110 

können. Die PATRIZIA AG steht im globalen Wettbewerb. Sie muss jederzeit in der Lage sein, an den 

internationalen und regionalen Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu 

können. Dazu gehört auch, kurzfristig Unternehmen, Betriebe, Unternehmensteile, Beteiligungen an 

Unternehmen, Immobilien und Immobilienportfolios oder sonstige Vermögensgegenstände oder 

Ansprüche auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die 

Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften zur Verbesserung der Wettbewerbsposition zu erwerben. 

Als Gegenleistung kann die Gewährung von Aktien zweckmäßig oder sogar geboten sein, um die 

Liquidität zu schonen oder den Verkäufererwartungen zu entsprechen. Auch unter dem Gesichtspunkt 

einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die Hingabe von Aktien statt Geld sinnvoll sein. Der 

Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die Emission von Aktien gegen Sachleistung setzt 

voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. 

Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und ein angemessener Ausgabebetrag 

für die neuen Aktien erzielt wird. Die Börsennotierung der Gesellschaft bietet zudem grundsätzlich 

jedem Aktionär die Möglichkeit, seine Beteiligungsquote durch den Zuerwerb von Aktien zu erhöhen. 

 

2.5  Bezugsrechtsausschluss bei einer Scrip Dividend 

 

Ferner soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Aktiendividende 

durchzuführen, in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen 

Einlage von Dividendenansprüchen der Aktionäre ausgegeben werden (Scrip Dividend). Bei der 

Aktiendividende wird allen Aktionären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der 

Hauptversammlung entstandenen Anspruch auf Auszahlung der Dividende abzutreten, um im 

Gegenzug Aktien zu beziehen. Der Vorstand soll in diesem Zusammenhang ermächtigt sein, das 

Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen, um eine Aktiendividende zu optimalen 

Bedingungen durchführen zu können. 

 

Eine Aktiendividende unter Verwendung neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2021/I kann als 

an alle Aktionäre gerichtetes Angebot unter Wahrung ihres Bezugsrechts und unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) gestaltet werden. Dabei werden den Aktionären nur 

jeweils ganze Aktien zum Bezug angeboten; hinsichtlich des Teils eines Dividendenanspruchs, der den 

Bezugspreis für eine ganze Aktie nicht erreicht (bzw. diesen übersteigt), sind die Aktionäre auf den 

Bezug der Bardividende verwiesen und können insoweit keine Aktien erhalten; ein Angebot von 

Teilrechten ist ebenso wenig vorgesehen wie die Einrichtung eines Handels von Bezugsrechten oder 
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Bruchteilen davon. Weil die Aktionäre anstelle des Bezugs neuer Aktien aus dem Genehmigten 

Kapital 2021/I insoweit anteilig eine Bardividende erhalten, erscheint dies als gerechtfertigt und 

angemessen. 

 

Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarktsituation vorzugswürdig sein, die Durchführung einer 

Aktiendividende so auszugestalten, dass der Vorstand zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt 

sind, unter Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) neue Aktien aus 

dem Genehmigten Kapital 2021/I zum Bezug gegen Abtretung ihres Dividendenanspruchs anbietet, 

jedoch formal das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt ausschließt. Die Durchführung einer solchen 

Aktiendividende unter formalem Ausschluss des Bezugsrechts erlaubt eine Aktiendividende zu 

flexibleren Bedingungen. 

 

3. Begrenzung des Bezugsrechtsausschlusses auf 10 % 

 

Die in den vorstehenden Absätzen beschriebenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss bei 

Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen sind insgesamt auf einen Betrag, der 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 

Genehmigten Kapitals 2021/I noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung, beschränkt. 

Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind darüber hinaus auch eigene Aktien anzurechnen, die während 

der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, 

sowie diejenigen Aktien, die zur Bedienung von Finanzierungsinstrumenten ausgegeben wurden oder 

auszugeben sind, sofern die Finanzierungsinstrumente während der Laufzeit des Genehmigten 

Kapitals 2021/I ihrerseits unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Auf 

die vorgenannte Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien 

anzurechnen, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/I auf Grundlage anderer 

Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Die gemäß 

den vorstehenden Sätzen dieses Absatzes verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer 

nach der Verminderung von der Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, 

höchstens aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach den Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes.  

 

Durch diese Kapitalgrenze werden die Aktionäre zusätzlich gegen eine Verwässerung ihrer Beteiligung 

abgesichert. 
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4. Ausnutzung der Ermächtigung 

 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/I bestehen derzeit nicht. Die hier 

vorgeschlagenen Vorratsbeschlüsse mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sind national 

und international üblich. Für alle hier vorgeschlagenen Fälle des Bezugsrechtsausschlusses ist die 

Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich. Der Vorstand wird zudem in jedem Fall sorgfältig prüfen, 

ob die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/I im Interesse der Gesellschaft ist; dabei wird er 

insbesondere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts im Einzelfall sachlich 

gerechtfertigt ist. Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung 

der Ermächtigung berichten. 

 

  



 

14.10.2021 | PATRIZIA AG  Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 56/110 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 

 

1. Gründe für die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2021/II 

 

Die Hauptversammlung vom 16. Juni 2016 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15. Juni 2021 um insgesamt bis zu 

EUR 1.000.000 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien 

gegen Bareinlagen zum Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer verbundenen 

Unternehmen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/II). 

 

Das Genehmigte Kapital 2016/II wurde nicht ausgenutzt. Da es zum Zeitpunkt der Hauptversammlung 

am 14. Oktober 2021 bereits abgelaufen sein wird, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein neues 

Genehmigtes Kapital 2021/II zu schaffen, um weiterhin in der Lage zu sein, den Mitarbeitern der 

PATRIZIA AG und ihrer verbundenen Unternehmen Mitarbeiteraktien aus genehmigtem Kapital 

anbieten zu können. Dazu soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13. Oktober 2026 (einschließlich) durch Ausgabe von bis zu 

1.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zum Zwecke der Ausgabe 

an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der PATRIZIA AG und ihrer verbundenen Unternehmen unter 

Ausschluss der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft sowie des Vorstands, 

des Aufsichtsrats und sonstiger Organwalter verbundener Unternehmen (Mitarbeiteraktien) einmalig 

oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/II). 

 

Das Volumen des Genehmigten Kapitals 2021/II soll sich dabei auf ca. 1,1 % des Grundkapitals der 

Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung belaufen. 

 

Das Genehmigte Kapital 2021/II erlaubt es, Aktien als Vergütungsbestandteil für Arbeitnehmer der 

Gesellschaft oder ihrer verbundenen Unternehmen einzusetzen. Das Genehmigte Kapital 2021/II 

bietet die Grundlage für Mitarbeiterprogramme und aktienbasierte Vergütungsstrukturen im 

PATRIZIA Konzern. Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/II sollen sowohl die Anzahl der 

insgesamt ausgegebenen Aktien als auch die den Begünstigten gewährte Vergünstigung durch die 

verbilligten oder ohne Eigeninvestment gewährten Aktien in einem angemessenen Verhältnis zur Lage 

der Gesellschaft sowie zu den zu erwartenden Vorteilen für das Unternehmen stehen. Die Ausgabe der 

Aktien kann an weitere Bedingungen, wie zum Beispiel Sperrfristen, Veräußerungssperren, 

Halteanreize, die Erreichung bestimmter Ziele oder den Verbleib im PATRIZIA Konzern geknüpft 
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werden. Die Ausgabe von Mitarbeiteraktien ermöglicht auch Gestaltungen mit langfristiger 

Anreizwirkung, bei denen nicht nur positive, sondern auch negative Entwicklungen Berücksichtigung 

finden können. So erlaubt beispielsweise die Gewährung von Aktien mit einer mehrjährigen 

Veräußerungssperre oder Sperrfrist oder mit Halteanreizen zusätzlich zu dem Bonus- auch einen 

Malus-Effekt im Fall von negativen Entwicklungen. 

 

Neue Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2021/II können ausschließlich an Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer der PATRIZIA AG und ihrer verbundenen Unternehmen ausgegeben werden. An 

Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der PATRIZIA AG sowie an Mitglieder des Vorstands, des 

Aufsichtsrats oder sonstige Organwalter ihrer verbundenen Unternehmen dürfen dagegen keine neuen 

Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2021/II ausgegeben werden. 

 

Das vorgeschlagene Volumen des Genehmigten Kapitals 2021/II zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien 

von bis zu 1.000.000 neuen Aktien innerhalb von fünf Jahren steht aus Sicht des Vorstands in einem 

angemessenen Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter der PATRIZIA AG und ihrer verbundenen 

Unternehmen. Die Ausgabe von Mitarbeiteraktien ermöglicht es, Arbeitnehmer der Gesellschaft und 

der mit ihr verbundenen Unternehmen am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen und dadurch die 

Identifikation der Arbeitnehmer mit dem Unternehmen zu stärken und ihre Motivation zu fördern. Dies 

liegt auch im Interesse der Aktionäre. 

 

2. Bezugsrechtsausschluss 

 

Um Aktien an Arbeitnehmer der PATRIZIA AG und ihrer verbundenen Unternehmen ausgeben zu 

können, ist es erforderlich, dass das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wird. Andernfalls 

wären die mit den Mitarbeiteraktienprogrammen und aktienbasierten Vergütungsmodellen 

angestrebten Vorteile für die Gesellschaft und ihre Aktionäre nicht erreichbar. Die Ausgabe neuer 

Aktien als Mitarbeiteraktien liegt grundsätzlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Sie 

wird vom Gesetzgeber gefördert und wird vom Gesetz in mehrfacher Weise erleichtert. Bei Abwägung 

dieser Umstände hält der Vorstand den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen auch 

unter Berücksichtigung des geringen möglichen Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und 

gegenüber den Aktionären für angemessen. 

 

Zwar können für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und für aktienbasierte Vergütungen auch 

zurückerworbene eigene Aktien eingesetzt werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist 
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beziehungsweise dem Vorstand eine entsprechende Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

erteilt worden ist. Jedoch soll die Gesellschaft zukünftig die notwendige Flexibilität haben, alternativ 

oder zusätzlich zur Ausgabe eigener Aktien durch eine Kapitalerhöhung neue Aktien schaffen und 

ausgeben zu können. Durch Nutzung des Genehmigten Kapitals 2021/II können dann unabhängig von 

einem vorherigen Rückerwerb – und insoweit liquiditätsschonend – Aktien als Mitarbeiteraktien 

ausgegeben werden. 

 

Die Mitarbeiteraktien aus Genehmigtem Kapital 2021/II werden gegen Bareinlagen ausgegeben. Die 

Mitarbeiteraktien können unter Beachtung der in § 204 Abs. 3 AktG näher geregelten 

Voraussetzungen auch in der Weise ausgegeben werden, dass die auf sie zu leistende Einlage ganz 

oder teilweise aus dem Teil des Jahresüberschusses der PATRIZIA AG gedeckt wird, den Vorstand und 

Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen könnten. 

 

Zur Vereinfachung der Ausgabe soll es auch möglich sein, die neuen Aktien an ein Kreditinstitut oder 

ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 

tätiges Unternehmen auszugeben, das die Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie ausschließlich 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der PATRIZIA AG und ihrer verbundenen Unternehmen 

anzubieten. Die Ausgabe der neuen Aktien kann – soweit gesetzlich zulässig – auch an andere Dritte 

erfolgen, wenn rechtlich sichergestellt ist, dass die Aktien Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der 

PATRIZIA AG oder ihrer verbundenen Unternehmen angeboten und übertragen werden. 

 

3. Begrenzung des Bezugsrechtsausschlusses auf 10 % 

 

Die im vorstehenden Absatz enthaltene Ermächtigung darf nicht ausgenutzt werden, soweit hierdurch 

Aktien unter Bezugsrechtsausschluss in einem Betrag von mehr als 10 % des Grundkapitals 

ausgegeben werden würden, und zwar entweder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Genehmigten 

Kapitals 2021/II oder im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-

Grenze sind auch eigene Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 

2021/II unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, sowie diejenigen Aktien, die zur 

Bedienung von Finanzierungsinstrumenten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern die 

Finanzierungsinstrumente während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2021/II ihrerseits unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Auf die vorgenannte Höchstgrenze 

von 10 % des Grundkapitals sind zudem diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit des 

Genehmigten Kapitals 2021/II auf Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen unter Ausschluss des 
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Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Die gemäß den vorstehenden Sätzen dieses 

Absatzes verminderte Höchstgrenze wird mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung von der 

Hauptversammlung beschlossenen neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des 

Grundkapitals nach den Vorgaben von Satz 1 dieses Absatzes. 

 

4. Ausnutzung der Ermächtigung 

 

Vor Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/II wird der Vorstand jeweils sorgfältig prüfen, ob 

eine Ausnutzung im konkreten Einzelfall im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. Der 

Vorstand wird über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/II in der jeweils nächsten 

Hauptversammlung berichten. 
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 

 

1. Gründe für vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen und die 

Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 

 

Die Hauptversammlung vom 16. Juni 2016 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 15. Juni 2021 einmalig oder mehrmals Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) im Nennbetrag von bis zu 950.000.000 EUR mit oder ohne 

Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Gläubigern bzw. Inhabern solcher Schuldverschreibungen 

Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von bis zu 38.000.000 EUR nach näherer Maßgabe der jeweiligen Options- bzw. 

Wandelanleihebedingungen bzw. Genussrechts- und Gewinnschuldverschreibungsbedingungen zu 

gewähren. Zur Bedienung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte und/oder Wandlungs- bzw. 

Optionspflichten wurde ein Bedingtes Kapital 2016 in Höhe von 38.000.000 EUR geschaffen. Von der 

Ermächtigung wurde kein Gebrauch gemacht. Sie wird zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 

14. Oktober 2021 bereits abgelaufen sein. 

 

Eine angemessene Kapitalausstattung und Finanzierung sind wesentliche Grundlagen für die 

Weiterentwicklung der PATRIZIA AG, für Wachstum und für ein erfolgreiches Auftreten am Markt. 

Durch die Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) kann die Gesellschaft je nach 

Marktlage und ihren Finanzierungsbedürfnissen attraktive Finanzierungsmöglichkeiten mit 

vergleichsweise niedriger Verzinsung nutzen, etwa um dem Unternehmen günstig Fremdkapital 

zukommen zu lassen. Zudem können durch die Ausgabe von Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente), gegebenenfalls ergänzend zum Einsatz anderer Instrumente wie 

einer Kapitalerhöhung, neue Investorenkreise erschlossen werden. Ferner kommen der Gesellschaft 

die bei der Ausgabe erzielten Wandel- und Optionsprämien zugute. Vorstand und Aufsichtsrat halten 

es für sinnvoll, es der Gesellschaft weiterhin zu ermöglichen, in flexibler Weise Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) unter Bezugsrechtsausschluss auszugeben.  
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Die unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) und das ebenfalls vorgeschlagene Bedingte Kapital 2021 

ermöglichen es dem Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. Oktober 2026 

(einschließlich) einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder Namen lautende Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechte mit Wandlungs- oder Optionsrecht und/oder 

Wandlungs- oder Optionspflicht und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. eine Kombination 

dieser Instrumente) im Gesamtnennbetrag von bis zu 500.000.000 EUR mit oder ohne 

Laufzeitbegrenzung (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) auszugeben und den 

Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte und/oder Wandlungs- bzw. 

Optionspflichten zum Bezug von insgesamt bis zu 18.470.295 neuen, auf den Namen lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu 18.470.295 

EUR nach näherer Maßgabe der jeweiligen Bedingungen der Schuldverschreibungen (nachstehend 

zusammen „Anleihebedingungen“) zu gewähren bzw. aufzuerlegen. Die unter Tagesordnungspunkt 8 

vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht es dem Vorstand zudem, die Schuldverschreibungen mit 

einer variablen Verzinsung auszustatten, wobei die Verzinsung vollständig oder teilweise von der Höhe 

des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende der Gesellschaft abhängig sein kann. 

 

Die in der Ermächtigung vorgesehene Möglichkeit, bei Schuldverschreibungen auch eine Wandlungs- 

oder Optionspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu anderen Zeiten vorzusehen, erweitert den 

Spielraum für die Ausgestaltung derartiger Finanzierungsinstrumente. 

 

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden 

Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Lands ausgegeben werden. Die 

Schuldverschreibungen können auch von in- oder ausländischen Unternehmen, an denen die 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, 

ausgegeben werden; in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

für die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Gläubigern 

solcher Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu 

gewähren bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten in Aktien der Gesellschaft zu erfüllen sowie weitere 

für eine erfolgreiche Ausgabe erforderliche Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen. Bei 

Emission der Schuldverschreibungen können bzw. werden diese im Regelfall in jeweils unter sich 

gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden. 
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Soweit eine Schuldverschreibung eine Pflicht zur Lieferung von PATRIZIA-Aktien oder Wandlungs- oder 

Optionsrechte beziehungsweise Wandlungs- oder Optionspflichten auf PATRIZIA-Aktien erst nach einer 

Umtauscherklärung der emittierenden Gesellschaft oder der PATRIZA AG vorsieht, muss die 

entsprechende Erklärung bis zum 13. Oktober 2026 abgegeben werden. 

 

Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistung oder gegen Sachleistung ausgegeben werden. 

Im Fall der Ausgabe gegen Sachleistungen muss der Wert in einem angemessenen Verhältnis zu dem 

nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 

Schuldverschreibungen stehen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

 

Das vorgeschlagene Bedingte Kapital 2021 dient dazu, Aktien an die Gläubiger von 

Schuldverschreibungen ausgeben zu können, die gemäß der unter Tagesordnungspunkt 8 neu zu 

schaffenden Ermächtigung ausgegeben werden. Der Nennbetrag des Bedingten Kapitals 2021 

entspricht etwa 20 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. Die Ausgabe der neuen Aktien 

aus dem Bedingten Kapital 2021 erfolgt zu dem nach Maßgabe der Ermächtigung jeweils 

festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. In der Ermächtigung werden gemäß § 193 Abs. 2 Nr. 3 

AktG lediglich die Grundlagen für die Festlegung des maßgeblichen Mindestausgabebetrags bestimmt, 

so dass die Gesellschaft die notwendige Flexibilität bei der Festlegung der Konditionen erhält. Die 

bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber von Wandlungs- oder 

Optionsrechten aus den genannten Schuldverschreibungen ihre Wandlungs- oder Optionsrechte 

ausüben oder Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden 

und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch 

eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden. 

 

2. Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 

 

Den Aktionären steht bei der Begebung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht 

grundsätzlich ein Bezugsrecht zu (§ 221 Abs. 4 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 1 AktG). Werden 

die Schuldverschreibungen von in- oder ausländischen Unternehmen, an denen die Gesellschaft 

unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben, 

hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre sicherzustellen. 

Um die Abwicklung zu erleichtern, können die Schuldverschreibungen gemäß § 186 Abs. 5 AktG von 

einem Kreditinstitut oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). 
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Dabei soll es dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermöglicht werden, das Bezugsrecht 

auch teilweise als unmittelbares und im Übrigen als mittelbares Bezugsrecht auszugestalten. So kann 

es insbesondere zweckmäßig und aus Kostengründen im Interesse der Gesellschaft sein, einem 

bezugsberechtigten Großaktionär, der die Abnahme einer festen Zahl von 

(Teil-)Schuldverschreibungen im Voraus zugesagt hat, diese Schuldverschreibungen unmittelbar zum 

Bezug anzubieten, um insoweit die bei einem mittelbaren Bezugsrecht für die Gesellschaft anfallenden 

Gebühren der Emissionsbanken zu vermeiden. Für die Aktionäre, denen die Schuldverschreibungen im 

Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden, liegt darin keine inhaltliche Beschränkung 

ihres Bezugsrechts. 

 

Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen soll der Vorstand – mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats – in den in der Ermächtigung im Einzelnen dargelegten Fällen ermächtigt sein, das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 

 

2.1  Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 

 

Der Vorstand soll zunächst ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts soll ein 

praktikables Bezugsverhältnis ermöglichen und damit die technische Abwicklung der Begebung von 

Schuldverschreibungen erleichtern. Der Wert der Spitzenbeträge ist in der Regel gering, der Aufwand 

für die Ausgabe von Schuldverschreibungen ohne Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge 

dagegen regelmäßig wesentlich höher. Die aufgrund der Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 

ausgeschlossenen Schuldverschreibungen werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der 

Ausschluss des Bezugsrechts in diesen Fällen dient daher der Praktikabilität und erleichterten 

Durchführung einer Emission. 

 

2.2  Bezugsrechtsausschluss bei Options- und Wandelschuldverschreibungen 

 

Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen das 

Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch insoweit auszuschließen, als dies 

erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten oder Gläubigern 

von mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder einer Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder noch werden, ein 
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Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder 

Optionsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde. 

 

Das hat folgenden Hintergrund: Der wirtschaftliche Wert der genannten Wandlungs- oder 

Optionsrechte bzw. der mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen 

hängt außer vom Wandlungs- bzw. Optionspreis insbesondere auch vom Wert der Aktien der 

Gesellschaft ab, auf die sich die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder 

Optionspflichten beziehen. Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Platzierung der betreffenden 

Schuldverschreibungen bzw. der Vermeidung eines entsprechenden Preisabschlags bei der 

Platzierung ist es daher üblich, in die Anleihebedingungen so genannte 

Verwässerungsschutzbestimmungen aufzunehmen, die die Berechtigten vor einem Wertverlust ihrer 

Wandlungs- oder Optionsrechte aufgrund einer Wertverwässerung der zu beziehenden Aktien 

schützen; die Aufnahme solcher Verwässerungsschutzbestimmungen in die Anleihebedingungen ist 

demgemäß auch in der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächtigung zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen vorgesehen. Eine anschließende Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen 

unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre würde ohne Verwässerungsschutz typischerweise 

zu einer solchen Wertverwässerung führen. Denn um das Bezugsrecht für die Aktionäre attraktiv 

auszugestalten und die Abnahme sicherzustellen, werden die betreffenden Wandel- oder 

Optionsschuldverschreibungen bei Einräumung eines Bezugsrechts in der Regel zu günstigeren 

Konditionen ausgegeben, als es ihrem Marktwert entspräche. Dies führt zu einer entsprechenden 

Wertverwässerung. Die erwähnten Verwässerungsschutzbestimmungen in den Anleihebedingungen 

sehen für diesen Fall regelmäßig eine Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises vor mit der 

Folge, dass sich bei einer späteren Wandlung oder Optionsausübung bzw. der späteren Erfüllung einer 

Wandlungs- oder Optionspflicht die der Gesellschaft zufließenden Mittel verringern bzw. die Zahl der 

von der Gesellschaft auszugebenden Aktien erhöht. 

 

Als Alternative, durch die sich die Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises vermeiden lässt, 

gestatten es die Verwässerungsschutzbestimmungen üblicherweise, dass den Berechtigten aus den 

Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf nachfolgend ausgegebene Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung ihrer 

eigenen Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungs- oder Optionspflichten 

zustünde. Sie werden damit so gestellt, als wären sie durch Ausübung der Wandlungs- bzw. 

Optionsrechte bzw. durch Erfüllung etwaiger Wandlungs- oder Optionspflichten bereits vor dem 

Bezugsangebot Aktionär geworden und in diesem Umfang auch bereits bezugsberechtigt; sie werden 
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für die Wertverwässerung somit – wie alle bereits beteiligten Aktionäre – durch den Wert des 

Bezugsrechts entschädigt. Für die Gesellschaft hat diese zweite Alternative der Gewährung von 

Verwässerungsschutz den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis nicht ermäßigt werden 

muss; sie dient daher der Gewährleistung eines größtmöglichen Mittelzuflusses bei einer späteren 

Wandlung oder Optionsausübung bzw. der späteren Erfüllung einer etwaigen Wandlungs- oder 

Optionspflicht bzw. reduziert die Zahl der in diesem Fall auszugebenden Aktien. Dies kommt auch den 

beteiligten Aktionären zugute, so dass darin zugleich ein Ausgleich für die Einschränkung ihres 

Bezugsrechts liegt. Ihr Bezugsrecht bleibt als solches bestehen und reduziert sich lediglich 

anteilsmäßig in dem Umfang, in dem neben den beteiligten Aktionären auch den Inhabern der 

Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. der mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestatteten 

Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht eingeräumt wird. Die vorliegende Ermächtigung gibt der 

Gesellschaft die Möglichkeit, im Fall einer Bezugsrechtsemission in Abwägung der Interessen der 

Aktionäre und der Gesellschaft zwischen beiden dargestellten Alternativen der Gewährung von 

Verwässerungsschutz zu wählen. 

 

2.3  Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Barleistung 

 

Ferner soll der Vorstand ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

auszuschließen, wenn bei einer Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Barzahlung der 

Ausgabepreis der Schuldverschreibungen ihren nach anerkannten, insbesondere 

finanzmathematischen Grundsätzen ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesentlich 

unterschreitet. 

 

Die Nutzung dieser gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses kann 

zweckmäßig sein, um günstige Marktverhältnisse kurzfristig wahrnehmen und Schuldverschreibungen 

schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren zu können. Die bei Einräumung 

eines Bezugsrechts für die Aktionäre erforderliche zweiwöchige Bezugsfrist (entsprechend § 186 

Abs. 1 Satz 2 AktG) lässt eine vergleichbar kurzfristige Reaktion auf aktuelle Marktverhältnisse nicht 

zu. Ferner können wegen der Volatilität der Aktienmärkte marktnahe Konditionen in der Regel nur 

erzielt werden, wenn die Gesellschaft hieran nicht über einen längeren Zeitraum gebunden ist. Bei 

Einräumung eines Bezugsrechts verlangt § 186 Abs. 2 AktG, dass der endgültige Bezugspreis bzw. bei 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder 

Optionspflichten die endgültigen Konditionen der Schuldverschreibungen spätestens drei Tage vor 

Ablauf der Bezugsfrist bekannt gegeben werden. Es besteht hier daher ein höheres Marktrisiko – 
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insbesondere das über mehrere Tage bestehende Kursänderungsrisiko – als bei einer 

bezugsrechtsfreien Zuteilung. Für eine erfolgreiche Platzierung sind bei Einräumung eines 

Bezugsrechts daher regelmäßig entsprechende Sicherheitsabschläge bei der Festlegung der 

Konditionen der Schuldverschreibungen erforderlich; dies führt in der Regel zu ungünstigeren 

Konditionen für die Gesellschaft als bei einer unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführten 

Platzierung der Schuldverschreibungen. Auch ist bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der 

Ungewissheit hinsichtlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Bezugsberechtigten eine 

vollständige Platzierung nicht ohne Weiteres gewährleistet und eine anschließende Platzierung bei 

Dritten in der Regel mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. 

 

Die Interessen der Aktionäre werden bei diesem Bezugsrechtsausschluss dadurch gewahrt, dass die 

Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter ihrem theoretischen Marktwert ausgegeben werden 

dürfen. Dabei ist der theoretische Marktwert insbesondere nach anerkannten finanzmathematischen 

Grundsätzen zu ermitteln. Die Verwaltung wird bei der Preissetzung unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Kapitalmarktsituation den Abschlag von diesem Marktwert so gering wie möglich halten. 

Damit wird der rechnerische Wert eines Bezugsrechts auf die Schuldverschreibung auf nahe null 

sinken, sodass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter 

wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Soweit es der Vorstand in der jeweiligen Situation für 

angemessen hält, sachkundigen Rat einzuholen, kann er sich der Unterstützung durch Experten, z.B. 

durch die die Emission begleitenden Konsortialbanken, eine unabhängige Investmentbank oder einen 

Sachverständigen, bedienen, die in geeigneter Form bestätigen, dass eine nennenswerte 

Verwässerung des Anteilswerts nicht zu erwarten ist. Unabhängig von der Prüfung durch den Vorstand 

ist eine marktgerechte Konditionenfestsetzung im Fall der Durchführung eines Bookbuilding-

Verfahrens gewährleistet. Eine nennenswerte Verwässerung des Werts der Aktien durch den 

Bezugsrechtsausschluss tritt somit nicht ein. 

 

Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt nur für Schuldverschreibungen mit Rechten auf 

Aktien oder Pflichten zum Bezug von Aktien, auf die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von 

insgesamt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. In diesem Rahmen hält es der 

Gesetzgeber den Aktionären für zumutbar, ihre Beteiligungsquote durch Käufe am Markt 

aufrechtzuerhalten. Auf diese 10 %-Grenze sind Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder 

entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der Gesellschaft ausgegeben oder veräußert werden. 
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Diese Anrechnungen dienen dem Schutz der Aktionäre, um die Verwässerung ihrer Beteiligung 

möglichst gering zu halten. 

 

2.4  Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistung 

 

Ferner soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistung auszuschließen, sofern 

der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zu nach den in Ziff. 2.3 beschriebenen 

Vorgaben zu ermittelnden Wert der Schuldverschreibungen steht. 

 

Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die Schuldverschreibungen als Akquisitionswährung 

eingesetzt werden können, um gezielt bestimmte Vermögensgegenstände, insbesondere auch 

Immobilien und Immobilienportfolios, Unternehmen, Unternehmensteile oder -beteiligungen zu 

erwerben. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, insbesondere in Kombination mit 

anderen Finanzierungsinstrumenten oder einer Begebung von Schuldverschreibungen gegen 

Barleistung flexibel zu agieren und auf entsprechende Forderungen der Verkäufer zu reagieren. Diese 

Möglichkeit schafft zusätzliche Flexibilität und erhöht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei 

Akquisitionen. Der Vorstand wird im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Begebung von 

Schuldverschreibungen gegen Sachleistung Gebrauch machen wird. Er wird diese Möglichkeit nur 

nutzen, wenn diese im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. 

 

3. Begrenzung des Bezugsrechtsausschlusses auf 10 % 

 

Die in den vorstehenden Absätzen beschriebenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss sind 

insgesamt auf einen Betrag, der 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser 

Ermächtigung, beschränkt. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze sind darüber hinaus auch eigene Aktien 

anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

veräußert werden, sowie diejenigen Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung 

Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 

Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben wurden oder auszugeben 

sind, sofern diese Schuldverschreibungen auf der Grundlage einer anderen Ermächtigung nach § 221 

Abs. 2 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
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ausgegeben wurden. Die gemäß den vorstehenden Sätzen dieses Absatzes verminderte Höchstgrenze 

wird mit Wirksamwerden einer nach der Verminderung von der Hauptversammlung beschlossenen 

neuen Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wieder erhöht, soweit die neue 

Ermächtigung reicht, höchstens aber bis zu 10 % des Grundkapitals nach den Vorgaben des Satzes 1 

dieses Absatzes. Durch diese Kapitalgrenze werden die Aktionäre zusätzlich gegen eine Verwässerung 

ihrer Beteiligung abgesichert. 

 

4. Ausnutzung der Ermächtigung 

 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Ermächtigung 

zur Ausgabe von Schuldverschreibungen bestehen derzeit nicht. Die hier vorgeschlagenen 

Vorratsbeschlüsse mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sind national und international 

üblich. Für alle hier vorgeschlagenen Fälle des Bezugsrechtsausschlusses ist die Zustimmung des 

Aufsichtsrats erforderlich. Der Vorstand wird zudem in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung 

der vorgeschlagenen Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen im Interesse der 

Gesellschaft ist; dabei wird er insbesondere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss des 

Bezugsrechts im Einzelfall sachlich gerechtfertigt ist. Der Vorstand wird der jeweils nächsten 

Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung berichten. 
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Anlage zu Tagesordnungspunkt 10: Weitere Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 10 zur 

Wahl zu Mitgliedern des Aufsichtsrats vorgeschlagenen Personen 

 

LEBENSLAUF UWE H. REUTER 

 

KANDIDAT FÜR DEN AUFSICHTSRAT DER PATRIZIA AG 

 

Erstbestellung   22.06.2017 

 

ZUR PERSON 

 

Name     Uwe H. Reuter 

Beruf    Vorstandsvorsitzender der VHV a.G. / VHV Holding AG 

Jahrgang     1955 

Staatsangehörigkeit   Deutschland 

Wohnort    Hannover, Deutschland 

 

AUSBILDUNG 

 

1975    Abitur  

1979    Bankkaufmann, Deutsche Bank AG 

1985    Juristisches Staatsexamen, Frankfurt 

1987    Master of International Management (MBA), Arizona/USA 

 

BERUFLICHER WERDEGANG 

 

1976–1977   Bundeswehr, Wehrdienst (Ausbilder)  

1982–1986   PARK-Immobilien GmbH, Bad Homburg – 

Geschäftsführender Gesellschafter / neben Studium 

1988–1992  CITIBANK  

     Citibank Privatkunden AG, Düsseldorf – Trainee 

     Citibank Personal Banking Europe, Düsseldorf – Direktor HR 

     Citibank Privatkunden AG, Düsseldorf – Direktor Personal 

1992–2000  SWISS RE/ALLIANZ GROUP  
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    Vereinte Versicherungsgruppe, München – Mitglied der Vorstände 

     Bayerische Versicherungsbank, München – Mitglied der Vorstände 

2001–2002  ZURICH FINANCIAL SERVICES/Zürich Gruppe Deutschland 

Vorsitzender des Vorstandes 

2002-06.2022  VHV a.G. / VHV Holding AG, Hannover  

Vorsitzender der Vorstände 

 

MANDATE 

 

Aufsichtsratsmandate innerhalb der VHV Gruppe  

(seit 2002 jeweils Aufsichtsratsvorsitzender / mit Wechsel vom Vorstandsvorsitz in den Aufsichtsrat 

der Konzernobergesellschaften (ab 07.2022) jeweils Mitglied der Aufsichtsräte) 

| VHV Allgemeine Versicherung AG  

| Hannoversche Lebensversicherung AG 

| VHV solutions GmbH 

| VAV Versicherungs-AG, Wien/Österreich 

 

| WAVE Management AG (bis 12.2021) 

 

Mit Wechsel vom Vorstandsvorsitz in den Aufsichtsrat der Konzernobergesellschaften (ab 07.2022) 

| VHV aG – stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 

| VHV Holding AG – stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 

 

Weitere Mandate 

| PATRIZIA AG – stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats (seit 2017) (börsennotierte  

Gesellschaft) 

| E + S Rückversicherung AG (Tochter Hannover Rückversicherung AG), Hannover –  

   Mitglied des Aufsichtsrates (bis 06.2022) 

| Hannover Impuls GmbH (Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Stadt und Region Hannover) –  

   Mitglied des Aufsichtsrates (bis 2022) 

| NORD/LB, Hannover – Beirat (bis 2022) 

| Arbeitgeberverband Dt. Versicherungswirtschaft – stellvertretender Vorstandsvorsitzender  

   (bis 06.2022) 

| Honorarkonsul der Rep. Österreich in Hannover für das Bundesland Niedersachsen 
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LEBENSLAUF AXEL HEFER  

 

KANDIDAT FÜR DEN AUFSICHTSRAT DER PATRIZIA AG 

 

 

ZUR PERSON 

 

Name     Axel Hefer 

Beruf    Vorstandsvorsitzender / CEO 

Jahrgang    1977 

Staatsangehörigkeit   Deutschland 

Wohnort    Hagen, Deutschland 

 

AUSBILDUNG    

 

1996-1998  Universität Münster (WWU), Deutschland 

    Vordiplom 

1999-2000  Austauschsemester 

Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), Frankreich 

1998-2000  Leipzig Graduate School of Management (HHL), Deutschland 

    Erlangter Abschluss: Diplom-Kaufmann 

2003-2003   MBA Program 

   INSEAD, Singapur 

Wharton School of Business, USA 

Erlangter Abschluss: MBA with honors   

 

BERUFLICHER WERDEGANG 

 

2000-2004  McKinsey & Company 

    Senior Associate, Deutschland 

 

2004-2011  Permira Beteiligungsberatung GmbH    

    Investment Director, Hong Kong & Deutschland 
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2011-2014  One Equity Partners 

    Managing Director, Deutschland 

 

2014-2016  Home24 SE 

    CFO & COO, Member of the Executive Board, Deutschland 

       

seit 2016   Trivago N.V. (börsennotierte Gesellschaft) 

2016-2019  CFO, Member of the Executive Board, Deutschland 

seit 2019   CEO, Member of the Executive Board, Deutschland   

 

MANDATE 

 

| seit 2017  Spark Networks SE (börsennotierte Gesellschaft) 

    Non-Executive Board Member, Mitglied des Audit Committee, Deutschland 

 

| seit 2021   FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 

  Vorsitzender des Aufsichtsrats, Deutschland 
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LEBENSLAUF MARIE LALLEMAN  

 

KANDIDATIN FÜR DEN AUFSICHTSRAT DER PATRIZIA AG 

 

 

ZUR PERSON 

 

Name     Marie Lalleman 

Beruf   Independent Board Member, Senior Advisor für CEOs & C-Suite 

Jahrgang    1964 

Staatsangehörigkeit  Frankreich 

Wohnort    Aurons, Frankreich 

 

AUSBILDUNG    

 

bis 1986   International Business School (ESC – Kedge Network), Frankreich 

Erlangter Abschluss: Diplom in International Business Administration & 

Management 

 

BERUFLICHER WERDEGANG 

 

1986-1987   Carillon Importers 

   Manager, Accounting, USA 

 

1987-1989  EMS-Chemie 

Director for Eastern Europe Business Expansion, 

Ungarn/Polen/Deutschland 

 

1989-1992  Dataquest - Dun & Bradstreet Group 

   International Sales Director - Europe, Frankreich 

 

1992-2021  The Nielsen Company 

1992-1997  International Client Director – Europe, Frankreich 

1998-2001  Business Unit Director for France and Europe, Frankreich 
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2001-2006  International Client Business Partner for EMEA, Asia, Latam – 

Unilever/Kimberly Clark, GB/Frankreich 

2007-2017   Nielsen Executive Committee, Europe 

2007-2017  Retailers Global Partnership & Global Client Partner –    

    Carrefour Group, Frankreich 

2017-2021  Nielsen Media, Global Operating Leadership Team, USA 

2017-01.2021   Executive Vice President, Global Strategic Partners, Frankreich/USA 

 

seit 2021   Independent Board Member, Senior Advisor für CEOs & C-Suite 

 

MANDATE 

 

| seit 2019  CRITEO (börsennotierte Gesellschaft) 

Non-Executive Director, Board of Directors, Nomination & Governance 

Committee, Frankreich/USA 
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LEBENSLAUF PHILIPPE VIMARD  

 

KANDIDAT FÜR DEN AUFSICHTSRAT DER PATRIZIA AG 

 

 

ZUR PERSON 

 

Name     Philippe Vimard 

Beruf    COO und CTO von Doctolib 

Jahrgang    1974 

Staatsangehörigkeit  Kanada 

Wohnort    Paris, Frankreich 

 

AUSBILDUNG    

 

Applied Science am Maisonneuve College, Kanada 

Computer Science am CDI College, Kanada 

 

BERUFLICHER WERDEGANG 

 

1997-2001   Vigiesoft 

   President und Co-Gründer, Kanada 

 

2000-2001  Berlex Laboratories 

   Consultant, Processes & Technologies, Berlex Canada Inc, Kanada 

 

2003-2003  Cofomo 

   Consultant, Kanada 

 

2001-2009  Expedia 

2001-2004  Group Program Manager, Connectivity Solutions, USA 

2004-2006  Director, Program Management, Hotel Group, USA 

2006-2008  Senior Director, Cars, Cruises, Destination Services & Trains, USA 

2008-2009 Senior Director, Lodging and General Manager, Montreal Premises, Kanada 
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2009-2010  Venere.com 

    Chief Technology Officer, Italien 

 

2010-2011  Edreams 

    Chief Technology Officer, Spanien 

 

2011-2016  Edreams Odigeo 

2011-2016  Group Chief Technology Officer, Spanien 

2015-2016  Chief Operating Officer, Spanien 

 

2016-2018  Klarna 

   Chief Technology Officer, Schweden 

 

seit 2018   Doctolib 

    Chief Technology Officer, Board Member, Frankreich 

    Chief Operating Officer und Chief Technology Officer, 

Board Member, Frankreich 

  

MANDATE 

 

| seit 2018  Schibsted (börsennotierte Gesellschaft) 

Non-Executive Director, Norwegen 

Vorsitzender des Vergütungsausschusses 

 

| seit 2020  Indy 

Non-Executive Director, Frankreich 
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LEBENSLAUF JONATHAN FEUER  

 

KANDIDAT FÜR DEN AUFSICHTSRAT DER PATRIZIA AG 

 

 

ZUR PERSON 

 

Name     Jonathan Feuer 

Beruf    Private Equity Investor and advisor 

Jahrgang    1962 

Staatsangehörigkeit  Großbritannien 

Wohnort    London, Großbritannien 

 

 

AUSBILDUNG    

 

1980-1983   Mathematics, Operational Research, Statistics and Economics (MORSE) 

University of Warwick, GB 

   Erlangter Abschluss: BSc (Hons) 

 

1983-1986  Institute of Chartered Accountants, GB 

Erlangter Abschluss: ICAEW Chartered Accountant (ACA) 

 

 

BERUFLICHER WERDEGANG 

 

1983-1986  Ernst & Whinney 

   Buchhalter 

 

1986-1988  Baring Brothers & Co 

   Associate, Mitglied des M&A Team 

 

   CVC Capital Partners 

1988-2005  Investment in Firmen aus GB, Europa and USA 
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2005-2018  Managing Partner 

2005-2009  Co-Leitung des Großbritannien Teams 

2009-2015  Gründung und Leitung des Global Financial Services Team 

2015-2018  Co-Leitung des ersten Strategic Opportunities Fund 

2018-2020  Senior Advisor 

 

1990-2018  Engagement in den Vorständen und Ausschüssen vieler öffentlicher und 

privater CVC-Portfoliounternehmen während seiner Karriere bei CVC 

 

2018-2020  Eigen Technologies 

   CFO auf Teilzeitbasis 

 

seit 2020   Edge Investments 

   Advisor 

 

MANDATE 

 

| seit 2015   Eigen Technologies  

    Mitgründer und Non-Executive Chairman 
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Anlage zu Punkt 11 der Tagesordnung: Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder 

 

Grundzüge des Vergütungssystems und Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur 

langfristigen Entwicklung der PATRIZIA AG 

 

Das Vergütungssystem des Vorstands der PATRIZIA AG soll den gleichen Grundsätzen und klaren 

Linien folgen, wie das für alle anderen Mitarbeiter und leitenden Angestellten der PATRIZIA 

implementierte System, insbesondere hinsichtlich der Vergütungsstruktur und der 

Vergütungselemente, aber auch hinsichtlich des Zielvereinbarungsansatzes hinter den 

leistungsbezogenen Vergütungselementen.  

 

In den letzten Jahren haben sich vier Unternehmen zu EINER PATRIZIA zusammengeschlossen. Im 

Rahmen des Integrationsprozesses der seit 2017 getätigten Akquisitionen hat PATRIZIA ein neues 

Vergütungssystem für das gesamte Unternehmen inklusive Vorstand implementiert. Hierbei wurden 

die Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen sämtlicher Mitarbeiter der Gesellschaft mit 

einbezogen und konzernweite Vertragsanpassungen zur Harmonisierung des Vergütungssystems 

vorgenommen. Die Mitarbeiter sind – wie die Vorstände der Gesellschaft – auf die Erreichung der 

strategischen Ziele der Gesellschaft incentiviert. Bei der Beurteilung der Angemessenheit des 

Vergütungssystems wurden externe (horizontale) Vergleiche mit einbezogen, sowie interne (vertikale) 

Vergleiche, bei denen die Vergütung der Vorstände mit der Vergütung der Senior Leader 

(Führungsebene unterhalb des Vorstands) sowie sämtlicher Mitarbeiter der Gesellschaft betrachtet 

wurde. 

 

Bei der Ausgestaltung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder wurden die folgenden 

Grundsätze berücksichtigt: 

 

− Harmonisierung der Vergütungsstruktur und -elemente des Vorstands mit den Mitarbeitern der 

PATRIZIA und den Senior Leadern der PATRIZIA.  

− Unterstützung der Erreichung der Unternehmensstrategie und Vision der PATRIZIA, der führende 

Partner für weltweite Investments in Real Assets zu werden und den weiteren langfristigen Erfolg 

sicherzustellen, der sich in der mittelfristigen Strategie der PATRIZIA "Strategie 2023" widerspiegelt. 

Insbesondere die Struktur und Ausgestaltung des jährlichen Short-Term Incentive Plans (STI) und des 

Long-Term Incentive Plans (LTI) der PATRIZIA einschließlich des Zielvereinbarungsansatzes zielt darauf 

ab, die Erreichung und Erfüllung der in der "Strategie 2023" festgelegten Ziele zu unterstützen.  
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− Berücksichtigung der vielfältigen Stakeholder-Interessen der PATRIZIA durch Einbindung diverser Ziele 

mit Fokus auf Nachhaltigkeit.  

− Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit am Markt im Einklang mit gesetzlichen Anforderungen und 

Empfehlungen (z.B. § 87a AktG, Deutscher Corporate Governance Kodex). 

− Ermöglichung einer klaren Leistungsorientierung durch Fokussierung auf die Erreichung kollektiver 

und individueller Ziele. 

 

Das neue Vergütungssystem trägt durch die folgenden Grundsätze zur Strategie, zum langfristigen 

Interesse und zum nachhaltigen Erfolg der PATRIZIA und ihrer Stakeholder bei: 

 

− Vielfältige individuelle und unternehmerische Ziele, die die Strategie des Unternehmens widerspiegeln 

und auf langfristige Wertschöpfung und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. 

− Vollständige Ausrichtung an den wichtigsten Leistungsindikatoren, die für die strategische 

Entscheidungsfindung und die regelmäßige Finanzberichterstattung verwendet werden (z. B. 

Operatives Ergebnis, Wachstum der Assets under Management und Cost Coverage Ratio). 

− Fokus auf die weitere Verbesserung der wiederkehrenden Profitabilität, der Effizienz und des 

Wachstums der Unternehmensplattform, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die führende 

Marktposition von PATRIZIA zu sichern. 

 

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder ist klar und verständlich gestaltet. Es entspricht 

den Vorgaben des Aktiengesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten 

Aktionärsrechterichtlinie vom 12. Dezember 2019 (BGBl. Teil I 2019, Nr. 50 vom 19. Dezember 2019) 

und berücksichtigt die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in der von 

der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex am 16. Dezember 2019 

beschlossenen und am 20. März 2020 in Kraft getretenen Fassung. 

 

Bei zukünftigen Vertragsverlängerungen oder Vertragsabschlüssen für Vorstandsmitglieder wird nur 

das neue Vergütungssystem angewendet.  

 

Aufgrund der zunehmenden internationalen Ausrichtung der PATRIZIA, des vielfältigen Portfolios und 

des Hintergrunds der Vorstandsmitglieder basiert der Marktvergleich auf zwei Vergleichsgruppen, 

einer deutschen und einer europäischen Peer Group. Für die Bestimmung der Peer Groups wurde ein 

externer unabhängiger Experte hinzugezogen. Die europäische Peer Group konzentriert sich in erster 

Linie auf Kapitalanlagegesellschaften und wird durch Finanzdienstleistungsunternehmen mit 
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Schwerpunkt Immobilienfinanzierung ergänzt. Da die Anzahl der vergleichbaren 

Kapitalanlagegesellschaften in Deutschland begrenzt ist, konzentriert sich die deutsche Peer Group 

auf die Immobilienbranche und Unternehmen, die hinsichtlich ihres Geschäftsmodells und ihrer Größe, 

der Anzahl ihrer Mitarbeiter sowie ihres geografischen und Branchen- bzw. Geschäftsschwerpunkts 

mit PATRIZIA vergleichbar sind. 

 

Die Vergütungsbestandteile 

 

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder orientiert sich am jeweiligen Verantwortungsbereich, an der 

individuellen Leistung, an der Leistung des Gesamtvorstands sowie an der wirtschaftlichen und 

finanziellen Lage und dem Erfolg der PATRIZIA. Die Vergütung der Vorstandsmitglieder hat das Ziel 

angemessen, leistungsorientiert und marktüblich zu sein. Sie setzt sich aus den folgenden 

erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten mit kurzfristiger und langfristiger 

Anreizwirkung zusammen: 

 

− Feste Jahresvergütung (Grundgehalt, Beitrag zur Altersversorgung, Nebenleistungen) 

− Short-Term-Incentive (STI) 

− Long-Term-Incentive (LTI) 

 

Der Aufsichtsrat legt auf Basis des Vergütungssystems für jedes Vorstandsmitglied eine konkrete Ziel-

Gesamtvergütung fest, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des 

Vorstandsmitglieds sowie zur Lage des Unternehmens steht und die übliche Vergütung nicht ohne 

Weiteres übersteigt. Die Ziel-Gesamtvergütung setzt sich aus der Summe aller für die 

Gesamtvergütung maßgeblichen Vergütungsbestandteile zusammen. Bei STI und LTI wird jeweils der 

Zielbetrag bei 100 % Zielerreichung zugrunde gelegt. 

 

Anteil der variablen Komponente an der Gesamtvergütung des Vorstands 

 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zielprozentsätze für die einzelnen Vorstandsmitglieder 

aufgrund ihres Verantwortungsbereichs beträgt die gesamte variable Vergütung aus dem jährlichen 

Short-Term Incentive 70-140% des Grundgehalts bei voller Erreichung der Unternehmens- und 

persönlichen Ziele (100% Zielerreichung). Die variable Vergütung aus dem Long-Term Incentive beträgt 

31-60% des Grundgehalts bei voller Zielerreichung (100% Zielerreichung). Insgesamt entfallen somit 
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54-65% der Gesamtvergütung (Grundgehalt + STI + LTI) auf leistungsbezogene variable 

Vergütungselemente.  

 

Daraus ergibt sich die folgende durchschnittliche Vergütungsstruktur aus erfolgsunabhängigen 

(festen) und erfolgsabhängigen (STI + LTI) Vergütungsbestandteilen: 
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Entsprechend den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex hat der variable Teil 

der Zielvergütung bei PATRIZIA einen überwiegend langfristigen Charakter. So werden mehr als 50 % 

der jährlichen variablen Vergütung (variable Vergütung verstanden als STI- und LTI-Award zusammen) 

("Deferral-Grenze") in aktienbasierten Instrumenten gewährt, die als aufgeschobene Vergütung aus 

der kurzfristigen Incentivierung und/oder durch den langfristigen Incentive-Plan vergeben werden. 

Diese Zuteilungen unterliegen mehrjährigen Leistungszeiträumen.  

 

Um den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex gerecht zu werden, werden im 

Rahmen des Long Term Incentive Plans der PATRIZIA sogenannte Performance Shares mit einer 

dreijährigen Performance-Periode und einer zweijährigen Haltefrist gewährt; darüber hinaus wird der 

zur Erreichung der Deferral-Schwelle erforderliche Teil des Short Term Incentives in Phantom Shares 

gewährt und für vier Jahre aufgeschoben. Die Werte der Performance Shares und Phantom Shares 

sind abhängig von der Kursentwicklung der PATRIZIA Aktie. 

 

Der überwiegend langfristige Charakter der variablen Vergütung wird außerdem durch eine Struktur 

begünstigt, bei der mehr als 50% der variablen Vergütung auf der Erreichung langfristiger Ziele 

basieren. Die im Rahmen des STI und LTI verwendeten Zielgrößen wie "Wachstum der Assets under 

Management (AUM)" oder "Cost Coverage Ratio (CCR)" haben einen langfristigen Erfolgscharakter. 

AUM korreliert mit einer langen Produktlaufzeit und sorgt für stabile und wiederkehrende 

Verwaltungsgebühren über mehrere Jahre. Die CCR spiegelt die Rentabilitätsquote des Unternehmens 

wider, wobei die Einnahmen hauptsächlich auf den Verwaltungsgebühren basieren. Darüber hinaus 

sind die im Rahmen des LTI gewährten Performance Shares an die Entwicklung des CCR der PATRIZIA 

und an die Entwicklung des Total Shareholder Return (TSR) der Gesellschaft im Vergleich zu Peer 

Indizes gebunden. Beides, CCR und TSR, steht für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg der 

PATRIZIA. 

 

Feste Vergütungsbestandteile 

 

Erfolgsunabhängiger Vergütungsbestandteil ist die feste Jahresvergütung. Diese besteht aus einem 

Grundgehalt, das als monatliches Gehalt gezahlt wird und der Funktion des Vorstandsmitglieds 

entspricht.  

 

Zusätzlich werden insbesondere folgende Nebenleistungen gewährt: Die PATRIZIA AG gewährt 

Zuschüsse zu einer gesetzlichen Rentenversicherung oder Beiträge zu einer privaten Altersvorsorge, 
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sofern das Vorstandsmitglied eine entsprechende Versicherung abschließt. Die Zulagen werden je 

nach Plan monatlich oder jährlich und in Bruttobeträgen ausgezahlt.   

 

Zu den Nebenleistungen gehören weiter Sachbezüge und sonstige Leistungen, die im Wesentlichen 

die steuerlich ansetzbaren Beträge für Versicherungsbeiträge und die Dienstwagennutzung oder 

Dienstwagenpauschalen umfassen. 

 

Die Gesellschaft hat für die Mitglieder des Vorstands eine Versicherung abgeschlossen, die deren 

persönliche Haftung aus ihrer Vorstandstätigkeit abdeckt. Die D&O-Versicherung sieht einen 

Selbstbehalt von 10% des Schadens bis zu 150% der festen jährlichen Vergütung des 

Vorstandsmitglieds vor.  

 

Der Aufsichtsrat kann im Einzelfall anlässlich des Amtseintritts eines neuen Vorstandsmitglieds im 

Eintrittsjahr oder dem zweiten Jahr der Bestellung eine Zahlung aus Anlass des Amtsantritts 

gewähren. Durch eine solche Zahlung können z.B. Verluste variabler Vergütung ausgeglichen werden, 

die ein Vorstandsmitglied bei einem früheren Dienstgeber aufgrund des Wechsels zur PATRIZIA 

erleidet. Die Zahlung aus Anlass des Amtseintritts kann in Teilbeträgen auf zwei Geschäftsjahre 

aufgeteilt werden. 

 

Erfolgsabhängige Vergütung 

 

Kurzfristige variable Vergütungsbestandteile 

 

Das Short-Term Incentive (STI) honoriert die Erreichung des kurz- bis mittelfristigen 

Unternehmensziels der PATRIZIA, das im Rahmen der Zielvereinbarung für die Performance des 

jeweiligen Geschäftsjahres festgelegt wurde.  

 

Die absolute und relative Höhe der STI-Vergütung unterscheidet sich zwischen den 

Vorstandsmitgliedern und basiert auf einem vertraglich vereinbarten Zielwert zwischen 70-140% des 

Grundgehalts. Die Höhe der kurzfristigen variablen Vergütungskomponente wird auf Basis von zu 

Beginn des Geschäftsjahres definierten quantitativen (finanziellen) und qualitativen (nicht-finanziellen) 

Zielen bestimmt. Im Folgenden ist die Struktur des STI dargestellt: 
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Damit der Vorstand ein STI für das Geschäftsjahr erhält, muss eine Mindestschwelle von 66% für das 

Corporate Performance Target erreicht werden, das sich am operativen Ergebnis der PATRIZIA (vor 

variabler Vergütung und ohne Performance Fees) bemisst.  

 

Unter der Voraussetzung, dass das Corporate Performance Target seine Mindestschwelle erreicht, 

werden die jährlichen Auszahlungen durch die Zielerreichung von zwei Teilkomponenten – einem 

Unternehmensziel und den persönlichen Zielen – bestimmt. Bei der Leistungsbewertung werden 

sowohl positive als auch negative Entwicklungen berücksichtigt. Die Unternehmenszielvorgaben 

werden im Rahmen des STI bei 100% Zielerreichung insgesamt zu 75% gewichtet. Eine 

Mindestschwelle von 66% für die Unternehmenszielvorgaben muss erreicht werden, um eine STI 

Auszahlung zu erreichen. Für die zu erreichenden persönlichen Zielvorgaben gibt es keine zusätzliche 

Mindestschwelle.  

 

Die Unternehmenszielvorgaben werden vom Aufsichtsrat zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres 

festgelegt und einheitlich für alle Vorstandsmitglieder definiert und angewendet. Die 
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Unternehmenszielvorgaben umfassen die folgenden Leistungskriterien (KPIs) mit ihrer jeweiligen 

Gewichtung bei 100% Zielerreichung:  

 

− Operatives Ergebnis  –  50% Gewichtung 

− Cost Coverage Ratio (CCR) –  30% Gewichtung 

− Wachstum der Assets under Management (AUM) –  20% Gewichtung 

 

Die im Hinblick auf diese Ziele erreichte Leistung wird am Ende des Geschäftsjahres bewertet. Für die 

finanziellen Leistungskriterien Operatives Ergebnis, Cost Coverage Ratio und Wachstum der Assets 

under Management werden jeweils die im gebilligten und geprüften Konzernabschluss der PATRIZIA 

AG ausgewiesenen Werte und Kennzahlen bei der Ermittlung der Zielerreichung zu Grunde gelegt. 

Nach Ablauf des Geschäftsjahrs wird die Gesamtzielerreichung auf Grundlage der Zielerreichung in 

den einzelnen finanziellen Leistungskriterien berechnet. Zur Ermittlung der Zielerreichung für die 

finanziellen Leistungskriterien vergleicht der Aufsichtsrat für jedes Leistungskriterium den Ist-Wert mit 

den Zielvorgaben des jeweiligen Geschäftsjahrs. Hierbei spiegelt der Quotient des erreichten Ist-Werts 

zu dem vom Aufsichtsrat jeweils festgelegten Zielwert (in Prozent) die jeweilige Zielerfüllung wider und 

ergibt die folgende Zielerreichung. Abhängig von der erreichten Leistung können die Auszahlungen für 

die Unternehmenskomponente (Unternehmensziel) mit den finanziellen Leistungskriterien zwischen 

0%-200% des Zielbonus variieren. 

 

Der Aufsichtsrat ist bei der Ermittlung der Zielerreichung der Ist-Werte der finanziellen 

Leistungskriterien Operatives Ergebnis, Cost Coverage Ratio und Wachstum der Assets under 

Management nach billigem Ermessen berechtigt, mit dem Ziel eines möglichst operativen Soll-Ist-

Vergleichs unerwartete Sondereinflüsse herauszurechnen, wenn sie eine Bewertung der Leistung des 

Vorstands in einem oder mehreren dieser finanziellen Leistungskriterien unzutreffend beeinflussen. 

 

Ergänzend zu den finanziellen Leistungskriterien legt der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahrs 

für jedes Vorstandsmitglied nicht-finanzielle Leistungskriterien im Rahmen der persönlichen Ziele und 

deren Gewichtung fest, um die individuelle Leistung des Vorstandsmitglieds zu beurteilen. Die nicht-

finanziellen persönlichen Leistungskriterien orientieren sich an den Aufgaben und 

Verantwortungsbereichen des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Leistungskriterien für die Beurteilung 

der individuellen Leistung des Vorstandsmitglieds können z.B. wichtige strategische Leistungen 

hinsichtlich des Verantwortungsbereichs oder individuelle Beiträge zu bedeutenden Projekten sein. 

Die persönlichen Ziele, die nicht-finanzielle Ziele beinhalten, werden im Rahmen des STI bei 100% 
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Zielerreichung insgesamt zu 25% gewichtet. Die Ziele und die Beurteilung, inwieweit die Ziele erreicht 

wurden, werden im Nachgang im Vergütungsbericht für das jeweilige Geschäftsjahr berichtet. 

 

Die nicht-finanziellen persönlichen Ziele der Vorstände enthalten jeweils Nachhaltigkeitsziele, die aus 

der ESG Strategie der PATRIZIA abgeleitet sind und den Unternehmenszweck „Building communities & 

sustainable futures“ widerspiegeln. Die ESG Strategie der PATRIZIA beinhaltet lang-, mittel,- und 

kurzfristige Nachhaltigkeitsziele, beispielsweise aus den Bereichen nachhaltige Assets under 

Management, Investieren mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft (impact 

investing), CO2-Neutralität und Arbeitgeberattraktivität, weitere Integration von ESG Chancen und 

Risiken in bestehende Investitionsprozesse, standardisiertes ESG Reporting, Erhöhung der ESG 

Datenverfügbarkeit der AUM und die weitere Förderung von Diversität, Chancengleichheit und 

Inklusion. ESG-Ziele können im Rahmen der persönlichen Leistungskriterien für den STI mit bis zu 50% 

gewichtet werden.  

 

Die vom Aufsichtsrat der Gesellschaft gesetzten Nachhaltigkeitsziele werden jedes Jahr überprüft und 

bei Bedarf aktualisiert. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die Zielkriterien des ESG-Teilziels für künftige 

Geschäftsjahre vollständig oder teilweise auszuwechseln oder zu ergänzen, wenn dies nach seinem 

pflichtgemäßen Ermessen besser geeignet ist, die Entwicklung im Bereich ESG abzubilden und die 

Vorstandsmitglieder entsprechend zu incentivieren. Dabei kann der Aufsichtsrat insbesondere aus den 

folgenden Kategorien wählen: Energieeffizienz; Mitarbeiterzufriedenheit; Kundenzufriedenheit; positive 

Auswirkungen (impact investing), Diversität und Förderung sozialer Aspekte. 

 

Gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex sind mehr als 50 % der variablen Vergütung an 

die Erreichung langfristiger Ziele ("Langfristschwelle") gebunden. Um dieser Richtlinie zu folgen, wird 

der für das Erreichen dieser Langfristschwelle erforderliche Teil der STI-Zuteilung (zusätzlich zur LTI-

Zuteilung) zurückgestellt und in Phantom Shares umgewandelt. Der Wert einer "Phantom Share" 

entspricht dem Wert einer Aktie der PATRIZIA AG auf Basis des Durchschnitts der Xetra-Schlusskurse 

im Zeitraum beginnend 30 Tage vor und endend 30 Tage nach dem 31. Dezember des jeweiligen 

Performancejahres. Der Gegenwert der "Phantom Shares" wird dem Vorstandsmitglied nach einer 

Sperrfrist ("Lock-up-Periode") von vier Jahren ab dem Ende des jeweiligen Geschäftsjahres ausgezahlt. 

Der für die Auszahlung relevante Wert einer "Phantom Share" entspricht dem Wert einer Aktie der 

PATRIZIA AG nach dem Durchschnitt der Xetra-Schlusskurse im Zeitraum beginnend 30 Tage vor und 

endend 30 Tage nach dem 31. Dezember des vierten auf den Beginn der Sperrfrist folgenden Jahres. 

Damit wird sichergestellt, dass der oben genannte Teil des STI wertschaffend ist, indem er die 



 

14.10.2021 | PATRIZIA AG  Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 88/110 

langfristige Kursentwicklung der PATRIZIA Aktie vollständig abbildet. Die Phantom Shares sind weder 

stimm- noch dividendenberechtigt. Der restliche Teil des STI eines Geschäftsjahres wird nach der 

Billigung des Konzernabschlusses der PATRIZIA AG für das jeweilige Geschäftsjahr zur Zahlung fällig.  

 

Eine nachträgliche Änderung der finanziellen und nicht-finanziellen Leistungskriterien des STI und der 

Vergleichsparameter ist ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, im Fall von 

außergewöhnlichen Ereignissen oder Entwicklungen, z.B. bei wesentlichen Akquisitionen oder der 

Veräußerung eines Unternehmensteils, die Planbedingungen des STI vorübergehend nach billigem 

Ermessen sachgerecht anzupassen. 

 

Langfristige variable Vergütungsbestandteile 

 

Der Long-Term Incentive Plan (LTI) ist Teil der Gesamtvergütungsstruktur und bringt die Interessen der 

Aktionäre, der PATRIZIA Vorstandsmitglieder und der Führungskräfte des Unternehmens in Einklang. 

Der Plan zielt darauf ab, den Fokus der Vorstandsmitglieder auf den langfristigen und nachhaltigen 

Erfolg des Unternehmens zu legen, indem die Leistung an der Erreichung von Mehrjahreszielen 

gemessen und die Unternehmensleistung relativ zur Entwicklung des Marktumfelds betrachtet wird. Er 

unterstützt auch den Aktienbesitz der einzelnen Vorstandsmitglieder. Im Folgenden wird die Struktur 

des LTI dargestellt: 
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CCR Einkommen: Berechnet sich aus den Verwaltungsgebühren eines laufenden Geschäftsjahres und 

25% der durchschnittlichen Transaktionsgebühren der letzten 5 Geschäftsjahre (mindestens jedoch 

14,1 Mio. EUR) 

CCR Aufwendungen: Summe aus Personalkosten (ohne Berücksichtigung variabler 

Vergütungskomponenten) und Nettoaufwandsposten (ohne Berücksichtigung von außerordentlichen 

Aufwendungen (z.B. aus M&A Transaktionen oder aufwandswirksame Investitionen in die Zukunft) 

 

Die LTI-Vergütungskomponente basiert auf einem vertraglich vereinbarten Zielwert, der in einer 

Spanne von 150.000 EUR und 224.756 EUR (entspricht 200.000 GBP) für jedes Vorstandsmitglied 

liegt.   

 

Den Teilnehmern des LTI-Plans werden in jedem Geschäftsjahr Zuteilungen gewährt, die die 

Möglichkeit bieten, jedes Jahr an einem neuen Plan teilzunehmen. Der LTI-Plan verwendet 

Performance Shares, um den Erfolg des Unternehmens über einen Zeitraum von drei Geschäftsjahren 

zu messen, der einen Leistungszeitraum des LTI-Plans definiert.  
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Die Zuteilung unterliegt den folgenden Leistungsbedingungen, die über drei Geschäftsjahre gemessen 

werden. Die Gewichtungen sind wie folgt.  

 

− Entwicklung der Cost Coverage Ratio (CCR) des Unternehmens  

–  80% Gewichtung 

− Entwicklung des relativen Total Shareholder Return (TSR)  

–  20% Gewichtung 

 

Die Ziel-CCR des Unternehmens wird auf der Grundlage des Geschäftsplans des Unternehmens 

definiert. Die Ziele stehen im Einklang mit der Gesamtstrategie der PATRIZIA AG und ihrer 

Konzernunternehmen und den im mittelfristigen Geschäftsplan des Unternehmens festgelegten 

Zielen. Die TSR-Entwicklung des Unternehmens wird an zwei Indizes (STOXX 600 Financial Services 

Index und FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index) gemessen, die gleich gewichtet sind. Es wird 

ein Leistungskorridor definiert, um zu bestimmen, wie viel der Performance Shares in Abhängigkeit 

von der Dreijahresperformance der beiden Leistungskennzahlen CCR und TSR unverfallbar werden. 

Daher werden eine Untergrenze, ein Zielwert und ein Höchstwert (Cap) für die Unverfallbarkeit 

festgelegt. Unterhalb des Schwellenwerts werden keine Performance Shares unverfallbar, und die 

Anzahl, die zwischen Untergrenze und Zielwert sowie Zielwert und Höchstwert unverfallbar wird, wird 

linear ermittelt. Die Auszahlung kann in Aktien des Unternehmens oder in Form eines Barausgleichs 

erfolgen.  

 

Die gewährten LTI-Zuteilungen beziehen sich auf eine bestimmte Anzahl von Aktien am Kapital der 

Gesellschaft und werden als Performance Shares bezeichnet. Die gewährten Performance Shares 

beziehen sich auf einen Nennwert am Tag der Gewährung, der einem bestimmten Barbetrag 

entspricht. Die Performance Shares können als ein Recht auf den Erhalt eines Geldbetrags oder als 

ein Recht auf den Erhalt von Aktien der Gesellschaft angesehen werden, wenn die 

Leistungsbedingungen am Ende des Leistungszeitraums erfüllt sind. Für das finanzielle 

Leistungskriterium Cost Coverage Ratio werden jeweils die im gebilligten und geprüften 

Konzernabschluss der PATRIZIA AG ausgewiesenen Werte und Kennzahlen bei der Ermittlung der 

Zielerreichung zu Grunde gelegt. 

 

Die Performance Shares werden nach der dreijährigen Performance-Periode an die 

Vorstandsmitglieder unverfallbar und während der folgenden zusätzlichen zweijährigen Halteperiode 

treuhänderisch von der Gesellschaft verwahrt - in Summe werden die Aktien nach insgesamt fünf 
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Jahren an die Planteilnehmer übertragen. Am Ende der Haltedauer erfolgt eine Auszahlung in bar oder 

durch Übertragung der unverfallbaren Aktien an den Teilnehmer. 

 

Relevante Bestimmungen zur Unverfallbarkeit von ausstehenden Zuteilungen im Zusammenhang mit 

der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind in den Geschäftsbedingungen des LTI-Plans 

enthalten. Abhängig von der Art der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses kann das Ergebnis 

typischerweise eine vollständige Unverfallbarkeit, eine teilweise Unverfallbarkeit oder ein vollständiger 

Verfall sein. Der Ermessensspielraum wird durch den Aufsichtsrat festgelegt, sofern er angewendet 

wird.  

 

Eine nachträgliche Änderung der Leistungskriterien des LTI und der Vergleichsparameter ist 

ausgeschlossen. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, im Fall von außergewöhnlichen Ereignissen oder 

Entwicklungen, z.B. bei wesentlichen Akquisitionen oder der Veräußerung eines Unternehmensteils, 

die Planbedingungen des LTI vorübergehend nach billigem Ermessen sachgerecht anzupassen. 

 

Für den LTI-Plan ist eine Change-of-Control-Klausel vorgesehen. Im Falle eines Kontrollwechsels, bei 

dem das Unternehmen einer Übernahme durch ein übernehmendes Unternehmen unterliegt, werden 

die Performance Shares je nach übernehmendem Unternehmen anteilig unverfallbar oder werden 

weiter investiert. Falls eine Übernahme zu einer Abwicklung des Unternehmens führt, werden noch 

nicht unverfallbare Zuteilungen auf einer zeitanteiligen Basis unverfallbar, d. h. die Anzahl der 

gewährten Aktien wird durch die Anzahl der über die Unverfallbarkeitsfrist angesammelten Jahre 

aufgeteilt. Performance Shares werden unter Bezugnahme auf die Anzahl der Jahre, die vom Zeitpunkt 

der Gewährung bis zum Zeitpunkt des Kontrollwechsels vergangen sind, im Verhältnis zur Länge (in 

Jahren) des Erdienungszeitraums zurückgestuft. Falls eine Übernahme dazu führt, dass das 

Unternehmen unter einer neuen Holding-Muttergesellschaft organisiert wird, findet keine sofortige 

Unverfallbarkeit der Prämien statt und den Teilnehmern wird von der übernehmenden Gesellschaft 

eine Ersatzzuteilung angeboten.  

 

Maximalvergütung 

 

Nach dem neuen Vergütungssystem ist die für ein Geschäftsjahr zu gewährende Gesamtvergütung 

(Summe aller für das betreffende Geschäftsjahr aufgewendeten Vergütungsbeträge einschließlich 

festem Jahresgehalt, variabler Vergütung (STI und LTI Award) und Nebenleistungen) eines 

Vorstandsmitglieds auf einen Höchstbetrag begrenzt. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
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Vergütungsbeträge in dem jeweiligen Geschäftsjahr oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt 

werden.  

 

Für die verschiedenen Positionen im Vorstand wurden folgende Maximalvergütungen übergeordnet 

festgelegt: 

 

− Die Gesamtvergütung des Vorstandsvorsitzenden darf einen Betrag von 7,0 Mio. EUR brutto für ein 

Geschäftsjahr nicht überschreiten. Das Gleiche gilt für die Gesamtvergütung des Co-CEO.  

− Die Gesamtvergütung für jedes weitere Vorstandsmitglied darf nach diesem System einen Betrag von 

6,2 Mio. EUR brutto bzw. 5,4 Mio. GBP brutto, falls ein Dienstvertrag eine Vergütung in GBP vorsieht, 

für ein Geschäftsjahr nicht überschreiten.  

 

Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder als Mitglied des Leitungs- oder Aufsichtsorgans bei anderen 

Gesellschaften des PATRIZIA Konzerns sind mit der Vorstandsvergütung abgegolten. 

 

Für die individuellen Vorstandsmitglieder ist eine für ein Geschäftsjahr zu gewährende 

Maximalvergütung (Summe aller für das betreffende Geschäftsjahr gezahlten Vergütungsbestandteile 

einschließlich festem Jahresgehalt, variabler Vergütung (STI und LTI Award) und Nebenleistungen) 

(brutto) vereinbart. Die folgenden Maximalvergütungen entsprechen den vorher genannten 

Rahmenbedingungen für die Maximalvergütung verschiedener Positionen im Vorstand der 

Gesellschaft: 

 

Individuelle Maximalvergütung für  

Maximalvergütung  Position im Vorstand 

 

− Wolfgang Egger:  6,1 Mio. EUR 7,0 Mio. EUR 

− Thomas Wels:  6,1 Mio. EUR 7,0 Mio. EUR 

− Alexander Betz:  3,0 Mio. EUR 6,2 Mio. EUR 

− Dr. Manuel Käsbauer:  2,2 Mio. EUR 6,2 Mio. EUR 

− Anne Kavanagh:  4,5 Mio. GBP 5,4 Mio. GBP 

− Simon Woolf:  2,2 Mio. GBP 5,4 Mio. GBP 

 

Die Maximalvergütung kann anlässlich des Amtseintritts eines neuen Vorstandsmitglieds im 

Eintrittsjahr oder dem zweiten Jahr der Bestellung von der festgelegten Maximalvergütung abweichen, 



 

14.10.2021 | PATRIZIA AG  Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 93/110 

sofern der Aufsichtsrat in Ausnahmefällen dem neu eintretenden Vorstandsmitglied Zahlungen aus 

Anlass des Amtsantritts zum Ausgleich entfallender Zahlungen aus dem vorangehenden 

Dienstverhältnis gewährt. In diesem Fall erhöht sich die Maximalvergütung für dieses eine 

Geschäftsjahr für Vorstandsmitglieder um bis zu 25 %. 

 

Vertragslaufzeiten und Beendigung der Vorstandstätigkeit 

 

Die Vorstandsanstellungsverträge werden jeweils für die Dauer der Bestellperiode geschlossen. Diese 

beträgt in der Regel drei Jahre. Eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit ist analog des Aktiengesetzes 

in den Anstellungsverträgen nicht vorgesehen.  

 

Wird die Bestellung zum Vorstandsmitglied widerrufen, so endet auch der 

Vorstandsanstellungsvertrag. Beruht der Widerruf auf einem wichtigen Grund im Sinne des § 84 Abs.3 

AktG, der nicht zugleich ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB für die fristlose Kündigung des 

Vorstandsanstellungsvertrags ist, so endet der Vorstandsanstellungsvertrag erst mit Ablauf einer Frist 

von zwölf Monaten zum Monatsende ab Ende der Organstellung, spätestens aber mit Ablauf des 

Vorstandsanstellungsvertrags.  

 

Zahlungen (einschließlich Nebenleistung) an ein Vorstandsmitglied aus Anlass der vorzeitigen 

Beendigung der Vorstandstätigkeit dürfen den Empfehlungen des DCGK folgend zwei Jahresgehälter 

nicht überschreiten und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten. Bei der 

Berechnung des Abfindungs-Caps wird auf die Gesamtvergütung des abgeschlossenen und die 

voraussichtliche Gesamtvergütung des laufenden Geschäftsjahres abgestellt (soweit sich aus den 

Regelungen des DCGK nicht ein geringerer Betrag ergibt). 

 

Der Aufsichtsrat kann mit den Vorstandsmitgliedern ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot für den 

Zeitraum von bis zu zwei Jahren vereinbaren. Während dieses Zeitraums haben die 

Vorstandsmitglieder Anspruch auf eine Karenzentschädigung. Eine etwaige Abfindungszahlung wird 

auf die Karenzentschädigung angerechnet.  

 

Malus und Clawback  

 

Der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex folgend, wurden Malus- und Clawback-

Regelungen implementiert, die eine weitere Angleichung an die Interessen der Aktionäre der 
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Gesellschaft sicherstellen. PATRIZIA ist berechtigt, einen angemessenen Teil der gemäß der STI- bzw. 

LTI-Komponente gezahlten variablen Vergütung zurückzufordern, wenn ein Malus- oder Clawback-

Ereignis eintritt. Dies beinhaltet u. a. eine wesentliche Falschdarstellung der Finanzergebnisse der 

Gesellschaft, einen Verstoß gegen relevante externe oder interne Verhaltensregeln oder wenn 

wirtschaftliche Daten der Gesellschaft nach der Leistung des jeweiligen variablen 

Vergütungsbestandteils sich als nicht nachhaltig erweisen. 

 

Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems 

 

Der Aufsichtsrat beschließt ein klares und verständliches Vergütungssystem für die 

Vorstandsmitglieder.  

 

Dieses Vergütungssystem gilt für die Vorstandsmitglieder ab dem 1. Juli 2021.  

 

Eine Überprüfung des Vergütungssystems führt der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen 

regelmäßig, spätestens aber alle vier Jahre durch. Die Überprüfung berücksichtigt alle in Abschnitt G 

des Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlenen Bewertungskriterien sowie die gesetzlichen 

Anforderungen. Sie umfasst auch einen Marktvergleich der Vergütungshöhe mit der Marktpraxis 

wichtiger Wettbewerber derselben Branche. 

 

Bei Bedarf zieht der Aufsichtsrat externe Vergütungsexperten und andere Berater hinzu. Dabei achtet 

der Aufsichtsrat auf die Unabhängigkeit der externen Vergütungsexperten und Berater vom Vorstand 

und trifft Vorkehrungen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Der Aufsichtsrat legt das beschlossene 

Vergütungssystem der Hauptversammlung bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens aber alle vier 

Jahre, zur Billigung vor. Billigt die Hauptversammlung das vorgelegte System nicht, legt der 

Aufsichtsrat der Hauptversammlung spätestens in der darauffolgenden ordentlichen 

Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zur Billigung vor. 

 

Der Aufsichtsrat stellt sicher, dass mögliche Interessenkonflikte der an den Beratungen und 

Entscheidungen über das Vergütungssystem beteiligten Aufsichtsratsmitglieder vermieden und 

gegebenenfalls aufgelöst werden. Dabei ist jedes Aufsichtsratsmitglied verpflichtet, 

Interessenkonflikte gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden anzuzeigen. Über den Umgang mit 

einem bestehenden Interessenkonflikt entscheidet der Aufsichtsrat im Einzelfall.  
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Der Aufsichtsrat kann vorübergehend von dem Vergütungssystem (Verfahren und Regelungen zu 

Vergütungsstruktur) und dessen einzelnen Bestandteilen sowie in Bezug auf einzelne 

Vergütungsbestandteile des Vergütungssystems und deren Gewichtung abweichen oder neue 

Vergütungsbestandteile einführen, wenn dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der 

PATRIZIA AG notwendig ist. Der Aufsichtsrat behält sich solche Abweichungen für außergewöhnliche 

Umstände, wie zum Beispiel eine Wirtschafts- oder Unternehmenskrise oder wesentliche 

Akquisitionen vor. Solche Abweichungen können vorübergehend für sämtliche oder einzelne 

Vorstandsmitglieder zu einer Abweichung von der Maximalvergütung führen.  
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Anlage zu Punkt 12 der Tagesordnung: Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder 

 

1. Beitrag der Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der 

PATRIZIA AG 

 

Die Aufsichtsratsvergütung berücksichtigt sowohl nach ihrer Struktur als auch nach ihrer Höhe die 

Anforderungen an das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds der PATRIZIA AG, insbesondere den damit 

verbundenen zeitlichen Aufwand sowie die damit verbundene Verantwortung. Die Vergütung ist 

marktüblich ausgestaltet und ihre Höhe steht – auch im Vergleich zur Vergütung der Mitglieder des 

Aufsichtsrats vergleichbarer börsennotierter Unternehmen in Deutschland – in einem angemessenen 

Verhältnis zu den Aufgaben der Mitglieder des Aufsichtsrats und der Lage der PATRIZIA AG. Die 

Vergütung ermöglicht es, geeignete und qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt als 

Aufsichtsratsmitglied zu gewinnen. Dadurch trägt die Aufsichtsratsvergütung dazu bei, dass der 

Aufsichtsrat insgesamt seine Pflichten zur Überwachung und Beratung des Vorstands sachgerecht und 

kompetent wahrnehmen kann. Die Beschränkung auf eine Festvergütung trägt den Aufgaben des 

Aufsichtsrats Rechnung. Die Beschränkung setzt für die Aufsichtsratsmitglieder einen Anreiz, bei der 

Wahrnehmung ihrer Überwachungs- und Beratungsaufgaben die Geschäftsführung des Vorstands 

angemessen zu hinterfragen, ohne sich dabei vorrangig an der Entwicklung operativer Kennziffern zu 

orientieren. Gemeinsam mit dem Vorstand fördert der Aufsichtsrat damit die Geschäftsstrategie sowie 

die langfristige Entwicklung der PATRIZIA AG. Die Beschränkung auf eine Festvergütung entspricht 

zudem der Anregung G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex. 

 

2. Vergütungsbestandteile 

 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats besteht aus einer festen Vergütung. 

 

Die jährliche feste Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt 80.000,00 EUR. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine jährliche feste Vergütung von 100.000,00 EUR und 

stellvertretende Vorsitzende eine jährliche feste Vergütung von 90.000,00 EUR. Jedes Mitglied eines 

Ausschusses erhält zudem eine zusätzliche jährliche Vergütung von 10.000,00 EUR, der Vorsitzende 

eines Ausschusses erhält eine zusätzliche jährliche Vergütung von 20.000,00 EUR. Damit entspricht 

die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats auch der Empfehlung G.17 des Deutschen Corporate 

Governance Kodex, der zufolge der höhere zeitliche Aufwand des Vorsitzenden und des 

stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden und der Mitglieder von 
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Ausschüssen angemessenen berücksichtigt werden soll. Die Vergütung wird in vier gleichen Raten 

jeweils zum Ende eines Quartals an die Aufsichtsratsmitglieder bezahlt. Aufsichtsratsmitglieder, die 

dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahrs angehört haben, erhalten die Vergütung 

zeitanteilig. 

 

Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede persönliche Teilnahme an einer 

Präsenzsitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ein Sitzungsgeld von 1.500,00 EUR. Für 

mehrere Sitzungen, die an einem Tag stattfinden, wird Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten zudem Ersatz ihrer Auslagen und Ersatz der etwa auf ihre 

Vergütung und Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer. 

 

3. Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergütungssystems 

 

Die Hauptversammlung setzt die Aufsichtsratsvergütung auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 

in der Satzung oder durch Beschluss fest. Die derzeitige Aufsichtsratsvergütung ist in § 15 der 

Satzung der PATRIZIA AG geregelt. 

 

Die Hauptversammlung beschließt mindestens alle vier Jahre über die Aufsichtsratsvergütung. Dabei 

ist auch ein Beschluss zulässig, der die bestehende Vergütung bestätigt. Zur Vorbereitung des 

Beschlusses der Hauptversammlung prüfen Vorstand und Aufsichtsrat jeweils, ob die 

Aufsichtsratsvergütung, insbesondere mit Blick auf ihre Höhe und Ausgestaltung weiterhin im 

Interesse der PATRIZIA AG liegt und angemessen ist. Bei Bedarf schlagen Vorstand und Aufsichtsrat 

der Hauptversammlung eine geeignete Anpassung der Vergütung vor. 
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Weitere Angaben und Hinweise 

 

I. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft von 92.351.476,00 EUR ist im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung eingeteilt in 92.351.476 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, 

sodass im Zeitpunkt der Einberufung auf Grundlage der Satzung 92.351.476 Stimmrechte bestehen. 

In dieser Gesamtzahl enthalten sind auch 3.225.133 zum Zeitpunkt der Einberufung von der 

Gesellschaft gehaltene eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft gemäß § 71b AktG keine Rechte 

zustehen.  

 

II. Voraussetzungen für die Ausübung von Rechten der Aktionäre im Zusammenhang mit der 

virtuellen Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts 

 

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung gemäß § 1 

Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter) abzuhalten. 

 

1. Anmeldung 

 

Zur Ausübung der Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung, 

insbesondere des Stimmrechts, sind gemäß § 18 Abs. 2 der Satzung nur diejenigen Aktionäre – selbst 

oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister 

eingetragen sind und sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet haben. 

 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache spätestens bis zum 7. 

Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ), entweder  

 

− in Textform unter der Anschrift 

PATRIZIA AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München oder 
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− in Textform unter der E-Mail-Adresse 

namensaktien@linkmarketservices.de oder 

 

− elektronisch im Internet unter www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-

aktionaere/hauptversammlung/ über das passwortgeschützte HV-Portal der Gesellschaft („HV-

Portal“) 

 

oder durch Übermittlung durch Intermediäre unter den Voraussetzungen des § 67c AktG zugehen.  

 

Die individuellen Zugangsdaten zur Nutzung des passwortgeschützten HV-Portals werden den 

Aktionären mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung übersandt. 

 

Bitte verwenden Sie für die Anmeldung per Post das Anmeldeformular, das Ihnen gemeinsam mit dem 

Einladungsschreiben übersandt wird. Bei einer Anmeldung per E-Mail geben Sie bitte in jedem Fall 

Ihren vollständigen Namen, Ihre Anschrift und Ihre Aktionärsnummer(n) an.  

 

Aktionäre, die erst nach Beginn des 23. September 2021 im Aktienregister eingetragen werden, 

erhalten nach den gesetzlichen Vorgaben ohne Anforderung kein Einladungsschreiben zur 

Hauptversammlung und somit auch keine Zugangsdaten zum HV-Portal übersandt. Sie können aber 

das Einladungsschreiben mit Zugangsdaten zum HV-Portal unter einer der oben für die Anmeldung per 

Post oder E-Mail genannten Adressen anfordern. 

 

Bitte beachten Sie, dass es bei der Übermittlung durch Intermediäre gegenwärtig noch zu 

unvorhergesehenen Verzögerungen kommen kann, da die dafür erforderlichen elektronischen 

Systeme und Vorkehrungen noch nicht von allen Intermediären durchweg gewährleistet werden. 

Zudem kann es insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie zu Verzögerungen im Postverkehr 

kommen. Wir empfehlen daher die Anmeldung per E-Mail oder elektronisch im Internet. 

 

2. Hinweise zum Umschreibestopp 

 

a) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Rechten im Zusammenhang mit der virtuellen 

Hauptversammlung als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Für die Zahl der 

einem Aktionär zustehenden Stimmrechte ist der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der 

Hauptversammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie jedoch, dass aus abwicklungstechnischen 
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Gründen vom 8. Oktober 2021 bis zum Tag der Hauptversammlung am 14. Oktober 2021 (jeweils 

einschließlich) ein sog. Umschreibestopp gilt, d.h. keine Ein- und Austragungen im Aktienregister 

vorgenommen werden. Abwicklungstechnisch maßgeblicher Bestandsstichtag ist daher der 

7. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (sog. „Technical Record Date“). 

 

b) Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre 

können daher über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung und ungeachtet 

des Umschreibestopps weiter frei verfügen. 

 

3. Hinweise zur Stimmabgabe bei Briefwahl 

 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht im Zusammenhang mit der virtuellen 

Hauptversammlung selbst durch Briefwahl ausüben. Hierfür sind die Eintragung des Aktionärs im 

Aktienregister am Tag der Hauptversammlung und eine frist- und formgerechte Anmeldung 

erforderlich. 

 

Einzelheiten zur Stimmabgabe durch Briefwahl entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Verfahren für die 

Stimmabgabe durch Briefwahl“. 

 

4. Hinweise zur Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht im Zusammenhang mit der virtuellen 

Hauptversammlung nicht nur selbst durch Briefwahl, sondern auch durch einen (Unter-

)Bevollmächtigten, wie z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder sonstige Vertreter, wie 

z.B. durch von der Gesellschaft benannte sog. Stimmrechtsvertreter, ausüben. Auch im Fall einer 

Bevollmächtigung sind die Eintragung des Aktionärs im Aktienregister am Tag der Hauptversammlung 

und eine frist- und formgerechte Anmeldung des Aktionärs erforderlich. 

 

Einzelheiten zum Verfahren der Bevollmächtigung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Verfahren für 

die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte“. 
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III. Übertragung der virtuellen Hauptversammlung im Internet 

 

Die Hauptversammlung wird am 14. Oktober 2021, ab 10:00 Uhr (MESZ) in Bild und Ton für die 

ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) im Internet über das HV-

Portal übertragen:  

 

www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/ 

 

Die zur Anmeldung und Verfolgung der gesamten Hauptversammlung über das HV-Portal 

erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten alle Aktionäre mit ihrem Einladungsschreiben 

gemeinsam mit weiteren Informationen zur Nutzung des HV-Portals. Bevollmächtigte haben die 

gleiche Möglichkeit durch Eingabe der erhaltenen Zugangsdaten. Die Übertragung im Internet 

ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.  

 

IV. Verfahren für die Stimmabgabe 

 

Nach ordnungsgemäßer Anmeldung können Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten das Stimmrecht 

durch Briefwahl ausüben. Sie können das Stimmrecht aber auch durch (Unter-)Bevollmächtigte, 

insbesondere durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. 

 

1. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl  

 

a) Die Gesellschaft bietet für die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl ein passwortgeschütztes HV-

Portal unter www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/ an. 

 

Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie mit Ihrem Einladungsschreiben. Die 

Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl, einschließlich deren Änderung und Widerruf, ist über das 

passwortgeschützte HV-Portal bis zum Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen 

Hauptversammlung möglich.  

 

b) Daneben können Briefwahlstimmen in Textform bis 13. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ) unter der 

oben in Abschnitt II.1 für die Anmeldung genannten Anschrift oder E-Mailadresse abgegeben, 

geändert oder widerrufen werden. Mit dem Einladungsschreiben erhalten die Aktionäre hierfür ein 
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Formular. In allen diesen Fällen ist der Zugang der Briefwahlstimme, der Änderung oder des Widerrufs 

bei der Gesellschaft entscheidend.  

 

c) Briefwahlstimmen können der Gesellschaft unter den Voraussetzungen des § 67c AktG bis zum 

13. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ) auch durch Intermediäre übermittelt werden. Entscheidend ist 

der Zugang der Briefwahlstimmen bei der Gesellschaft. Das gilt auch für die Änderung oder den 

Widerruf von Briefwahlstimmen im Wege der Übermittlung durch Intermediäre. Bitte beachten Sie, 

dass es bei der Übermittlung durch Intermediäre gegenwärtig noch zu unvorhergesehenen 

Verzögerungen kommen kann, da die dafür erforderlichen elektronischen Systeme und Vorkehrungen 

noch nicht von allen Intermediären durchweg gewährleistet werden. 

 

d) Bis zum Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen Hauptversammlung können bereits 

abgegebene Briefwahlstimmen über das passwortgeschützte HV-Portal geändert oder widerrufen 

werden. Diese Möglichkeit besteht auch für fristgemäß unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im 

Wege der Übermittlung durch Intermediäre abgegebene Briefwahlstimmen. 

 

e) Auch bevollmächtigte Intermediäre im Sinn von § 135 Abs. 1 AktG oder andere ihnen nach § 135 

Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen (wie z.B. Aktionärsvereinigungen) können sich 

der Briefwahl bedienen. 

 

f) Wenn mehrere Erklärungen zur Abgabe, zur Änderung oder zum Widerruf von Briefwahlstimmen 

zugehen, gilt die zuletzt fristgemäß zugegangene Erklärung als verbindlich. Gehen auf 

unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist nicht 

zweifelsfrei erkennbar, welche Erklärung zuletzt fristgemäß zugegangen ist, werden diese in folgender 

Reihenfolge berücksichtigt: (1) per HV-Portal, (2) per E-Mail, (3) in Textform auf dem Postweg, (4) 

unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Intermediäre zugegangene Erklärungen.  

 

g) Die Stimmabgabe durch Briefwahl schließt eine Stimmabgabe durch Bevollmächtigte nicht aus (siehe 

hierzu unten „Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte“). Die Stimmabgabe durch 

Bevollmächtigte einschließlich der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gilt als 

Widerruf zuvor abgegebener Briefwahlstimmen 
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h) Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt 

werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme entsprechend für 

jeden Punkt der Einzelabstimmung.  

 

i) Briefwahlstimmen zu Tagesordnungspunkt 2 dieser Einladung gelten auch im Fall der Anpassung des 

Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien. 

 

Bitte beachten Sie, dass im Wege der Briefwahl eine Abstimmung nur über solche Anträge und 

Wahlvorschläge möglich ist, zu denen es mit dieser Einberufung oder später bekanntgemachte 

Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von Aktionären im Falle 

des § 124 Abs. 1 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich gemacht werden.  

 

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

 

Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht selbst per Briefwahl, sondern durch Bevollmächtigte ausüben 

wollen, müssen diesen vor der Abstimmung ordnungsgemäß Vollmacht erteilen. Dabei ist Folgendes 

zu beachten:  

 

a) Wenn weder ein Intermediär im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG noch eine andere ihm nach § 135 

Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht entweder 

 

− gegenüber der Gesellschaft (i) in Textform unter der oben im Abschnitt II.1 für die 

Anmeldung angegebenen Anschrift oder E-Mail-Adresse oder (ii) unter den 

Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Übermittlung durch Intermediäre 

 

oder 

 

− unmittelbar in Textform gegenüber dem Bevollmächtigten (in diesem Fall muss die 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform oder unter den 

Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Übermittlung durch Intermediäre 

nachgewiesen werden) 

 

zu erteilen. Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht.  

 



 

14.10.2021 | PATRIZIA AG  Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 104/110 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung oder des 

Widerrufs der Vollmacht (i) in Textform unter der oben im Abschnitt II.1 für die Anmeldung 

angegebenen Anschrift oder E-Mail-Adresse oder (ii) unter den Voraussetzungen des § 67c AktG 

durch Intermediäre an die Gesellschaft übermitteln.  

 

Die Nutzung des HV-Portals durch einen Bevollmächtigten ist nur möglich, wenn der 

Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit dem Einladungsschreiben versendeten 

Zugangsdaten erhält.  

 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen. 

 

b) Für die Erteilung von Vollmachten an Intermediäre im Sinne von § 135 Abs. 1 AktG und andere 

ihnen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen (wie z.B. 

Aktionärsvereinigungen) und deren Widerruf sowie die entsprechenden Nachweise gegenüber 

der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG, sowie unter 

Umständen ergänzende, von den zu Bevollmächtigenden aufgestellte Anforderungen. Wir bitten 

unsere Aktionäre, sich insoweit mit den jeweils zu Bevollmächtigenden abzustimmen.  

 

Ist ein Intermediär im Aktienregister eingetragen, so kann dieser Intermediär das Stimmrecht 

für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben. 

Entsprechendes gilt für Aktionärsvereinigungen und andere ihnen nach § 135 Abs. 8 AktG 

gleichgestellte Personen und Institutionen. 

 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft 

 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als Service an, die Stimmrechte aus angemeldeten Aktien in 

der virtuellen Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 

Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Dabei ist Folgendes zu beachten: 

 

a) Die Stimmrechtsvertreter sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung 

befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt vorliegt. Die 

Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen.  
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b) Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt 

werden, gilt eine zu diesem Tagesordnungspunkt erteilte Weisung für jede Einzelabstimmung.  

 

c) Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zu Tagesordnungspunkt 2 dieser Einberufung gelten 

auch im Fall der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags infolge einer Änderung der 

Anzahl dividendenberechtigter Aktien.  

 

d) Die Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Abstimmung über Anträge und Wahlvorschläge zur 

Verfügung, zu denen es mit dieser Einladung oder später bekanntgemachte 

Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat nach § 124 Abs. 3 AktG oder von 

Aktionären nach §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG gibt oder die nach den §§ 126, 127 AktG 

zugänglich gemacht werden. Die Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zum Stellen von 

Fragen oder Anträgen von Aktionären oder zur Einlegung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen.  

 

e) Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können in Textform 

unter einer der oben in Abschnitt II.1 für die Anmeldung per Post oder E-Mail genannten 

Adressen oder unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Übermittlung durch 

Intermediäre jeweils bis zum 13. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ) erteilt, geändert oder 

widerrufen werden. In allen Fällen ist der Zugang der Vollmacht bzw. Weisung, der Änderung 

oder des Widerrufs bei der Gesellschaft entscheidend. 

 

f) Über das HV-Portal können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft sowohl vor als auch während der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn der 

Stimmenauszählung erteilt, geändert oder widerrufen werden. 

 

g) Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter schließt eine 

Stimmabgabe durch Briefwahl nicht aus. Die Stimmabgabe durch Briefwahl gilt als Widerruf 

zuvor abgegebener Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter. 
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V. Rechte und Möglichkeiten der Aktionäre  

 

Den Aktionären stehen im Vorfeld der Hauptversammlung und in der Hauptversammlung unter 

anderem die folgenden Rechte und Möglichkeiten zu.  

 

1. Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG  

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen, können 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 

bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. 

Es muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis spätestens zum 13. 

September 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3 

AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 

Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag 

halten. 

 

Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Anschrift: 

 

PATRIZIA AG 

Investor Relations / Hauptversammlung 

Fuggerstraße 26 

86150 Augsburg 

 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des 

Ergänzungsverlangens bei der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden 

außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-

aktionaere/hauptversammlung/ zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt.  

 

2. Gegenanträge; Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen zu 

den Punkten der Tagesordnung zu übersenden. Sollen die Gegenanträge von der Gesellschaft 

zugänglich gemacht werden, müssen sie spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d. h. 
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spätestens bis zum 29. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft unter einer der 

nachfolgenden Adressen  

per Post an:  

 

PATRIZIA AG 

Investor Relations / Hauptversammlung 

Fuggerstraße 26 

86150 Augsburg oder 

 

per E-Mail an die Adresse: hauptversammlung@patrizia.ag oder 

 

unter den Voraussetzungen des § 67c AktG im Wege der Übermittlung durch Intermediäre 

 

übersendet werden. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht zugänglich gemacht.  

 

In allen Fällen der Übersendung eines Gegenantrags ist der Zugang des Gegenantrags bei der 

Gesellschaft entscheidend. 

 

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 AktG werden wir zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären 

einschließlich des Namens des Aktionärs und ggf. der Begründung sowie etwaige Stellungnahmen der 

Verwaltung hierzu im Internet unter www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-

aktionaere/hauptversammlung/ veröffentlichen. 

 

Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 

AktG genannten Gründen braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 

machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten und im Fall 

eines Vorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht Angaben zu deren Mitgliedschaft in 

anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 

 

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 AktG oder § 127 AktG zugänglich zu 

machen sind, gelten als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den 

Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen und zur 

Hauptversammlung angemeldet ist. 

http://www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/
http://www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/


 

14.10.2021 | PATRIZIA AG  Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 108/110 

 

3. Fragerecht der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3, S. 2 COVID-19-

Maßnahmengesetz 

 

Auf Grundlage des COVID-19-Maßnahmengesetzes ist den Aktionären in der virtuellen 

Hauptversammlung zwar kein Auskunftsrecht im Sinne des § 131 AktG, jedoch das Recht 

einzuräumen, Fragen im Wege elektronischer Kommunikation zu stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 

COVID-19-Maßnahmengesetz).  

 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ggf. ihre Bevollmächtigten können Fragen zur virtuellen 

Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal unter 

www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/ einreichen. 

 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er die Fragen beantwortet (§ 1 

Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Maßnahmengesetz). Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. 

Der Vorstand behält sich vor, einzelne oder wiederholt auftretende Fragen in allgemeiner Form vorab 

auf der Internetseite der Gesellschaft zu beantworten.  

 

Fragen von Aktionären oder ihrer Bevollmächtigten müssen bei der Gesellschaft bis spätestens 

Dienstag, 12. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Wege elektronischer Kommunikation über das 

HV-Portal eingereicht werden. 

 

Eine anderweitige Form der Übermittlung ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass die Namen von 

Aktionären und Bevollmächtigten, die Fragen einreichen, im Rahmen der Beantwortung der Fragen in 

der virtuellen Hauptversammlung möglicherweise genannt werden, sofern sie der namentlichen 

Nennung nicht ausdrücklich widersprochen haben. 

 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden.  

 

4. Widerspruchsmöglichkeit der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 

COVID-19-Maßnahmengesetz 

 

Aktionäre, die ihr Stimmrecht durch Briefwahl oder durch Bevollmächtigte ausgeübt haben, können 

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 COVID-19-Maßnahmengesetz – persönlich oder durch Bevollmächtigte – 

http://www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/
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während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung über das HV-Portal Widerspruch gegen 

Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung einlegen, ohne dass sie physisch in der 

Hauptversammlung erscheinen. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von 

Widersprüchen über das passwortgeschützte HV-Portal ermächtigt und wird selbst Zugang zu den 

eingegangenen Widersprüchen haben. 

 

V. Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung 

 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden 

Unterlagen, weitergehende Erläuterungen zu den Rechten und Möglichkeiten der Aktionäre sowie die 

sonstigen Informationen nach § 124a AktG sind im Internet unter 

www.patrizia.ag/de/aktionaere/events-fuer-aktionaere/hauptversammlung/ zugänglich.  

 

VI. Hinweis zum Datenschutz  

 

Die PATRIZIA AG verarbeitet im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung als 

Verantwortliche im Sinn des Datenschutzrechts personenbezogene Daten (wie z.B. Name, 

Geburtsdatum, Anschrift, ggf. E-Mail-Adresse, Aktienanzahl und Besitzart der Aktien) von Aktionären 

und von ihren Bevollmächtigten auf Grundlage des geltenden Datenschutzrechts, um die 

Hauptversammlung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form vorzubereiten, durchzuführen und zu 

dokumentieren. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen 

hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Die neuen 

Datenschutzhinweise finden Sie unter dem folgenden Link: www.patrizia.ag/de/datenschutz/. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die Vorbereitung und Durchführung der 

Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 

lit. c) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und § 67e Abs. 1 AktG. 

 

Die von der Gesellschaft für die Zwecke der Ausrichtung der virtuellen Hauptversammlung 

beauftragten Dienstleister verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktionäre und 

Aktionärsvertreter ausschließlich nach Weisung der PATRIZIA AG und nur soweit dies für die 

Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der Gesellschaft und die 

Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten der Aktionäre bzw. 

http://www.patrizia.ag/de/datenschutz/
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Aktionärsvertreter haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu 

behandeln. Darüber hinaus sind personenbezogene Daten von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, 

die ihr Stimmrecht ausüben, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (insbesondere das 

Teilnehmerverzeichnis, § 129 AktG, soweit die Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter darin aufgeführt 

werden) für andere Aktionäre und Aktionärsvertreter einsehbar. Dies gilt auch für Fragen, die 

Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter gegebenenfalls vorab gestellt haben (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes 

über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 

Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 

2020, zuletzt geändert durch das Änderungsgesetz vom 22. Dezember 2020), sofern sie der 

namentlichen Nennung nicht ausdrücklich widersprochen haben. 

  

 

Augsburg, im September 2021 

 

PATRIZIA AG 

Der Vorstand 

 

 


